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Corona: Steigende Fallzahlen in Mittelsachsen
In den vergangenen Wochen 
verzeichnete das Gesund-
heitsamt steigende Corona-
Fallzahlen. Deutlich wird dies 
an den Inzidenzen. Diese Zahl 
zeigt, wie viele Personen sich 
pro 100 000 Einwohner inner-
halb von sieben Tagen infiziert 
haben. Anfang der Woche war 
die Grenze von 100 an zwei 
aufeinander folgenden Tagen 
überschritten, am Mittwoch 
lag der Inzidenzwert wieder 
bei rund 85. Wenn er drei Tage 
hintereinander über 100 ist, 
dann müssen vom Landkreis 
Lockerungen zurückgenommen 
werden. Grundlage bildet die 
Sächsische Corona-Schutz-Ver-
ordnung. Das betrifft in Mittel-
sachsen das Termineinkaufen 
(click & meet), den Individu-
alsport alleine oder zu zweit 
sowie in Gruppen von bis zu 
20 Kindern im Außenbereich so-
wie Angebote der körpernahen 
Dienstleistung – ausgenommen 
Friseurbetriebe, Fußpflege und 
medizinisch notwendige Be-
handlungen. Außerdem dürfte 
dann die Unterkunft nur noch 
mit triftigem Grund verlassen 
werden und die Kontakte sind 
wieder auf den eigenen Haus-
stand und eine weitere Person 
beschränkt. Kinder unter 15 
Jahre bleiben unberücksich-
tigt. 
Keine Auswirkungen hat die 
Überschreitung der Inzidenz 
auf die in der Sächsischen 
Corona-Schutz-Verordnung di-
rekt eingeführten Rechte, wie 
zum Beispiel zur Öffnung von 
Gartenbau- und Floristikbetrie-
ben, Gartenmärkten, Blumen-
geschäften, Buchläden, Bau-

märkten und Friseurbetrieben. 
Ebenso sind weiterhin „click & 
collect“ Angebote zulässig. 
Der Landkreis informiert über 
die gültigen Regelungen und 
Änderungen auf seiner Inter-
netseite unter www.landkreis-
mittelsachsen.de. Der Fragen-
Antwort-Katalog wird ebenfalls 
entsprechend aktualisiert. Au-
ßerdem werden mögliche Än-
derungen über die Bürgerinfor-
mations- und Warnapp BIWAPP 
verschickt, die kostenlos ist. 

Testzentren
Im Landkreis entsteht der-
zeit ein Netz aus Testzentren 
und –stationen. Dazu gehört 
ein Meldeportal für die Tes-
tergebnisse. Vereinzelt gibt 
es bereits Anlaufstellen, an 
denen die Bürgerinnen und 
Bürger Corona-Schnelltests 
durchführen können. Sie wer-
den  auf der Internetseite des 
Landkreises im Bereich Coro-
na veröffentlicht. Mögliche 
Akteure, die sich ebenfalls als 
Teststation anbieten möchten, 

finden auf der gleichen Inter-
netseite alle nötigen Unterla-
gen für eine Bewerbung. Dazu 
gehört eine Checkliste, welche 
Voraussetzungen erfüllt sein 
müssen. Die Unterlagen soll-
ten ausgefüllt an testzentren@ 
landkreis-mittelsachsen.de 
geschickt werden. Hilfsorga-
nisationen oder auch Unter-
nehmen können vom Gesund-
heitsamt beauftragt werden. 
Die Abrechnung der Sach- und 
Personalkosten ist dann über 
die Kassenärztliche Vereini-
gung Sachsen möglich. Anfang 
der Woche lagen die Unterla-
gen für 40 Testanlaufstellen im 
Gesundheitsamt vor. 

Hinweis zum Umgang  
mit Laientests
Verschiedene Supermarktket-
ten und Drogerien bieten einen 
Schnelltest für zu Hause an. Je-
der hat damit die Möglichkeit 
sich selbst auf das Coronavirus 
zu testen. 
Wenn man dies zu Hause für 
sich macht und dieser Test posi-

tiv sein sollte, dann muss keine 
Meldung beim Gesundheitsamt 
erfolgen. Auf Grundlage eines 
positiven sogenannten Laien-
test wird die Behörde zur Kon-
taktnachverfolgung nicht aktiv. 
Wichtig ist, sich bei einem po-
sitiven Ergebnis eines selbst-
gemachten Tests sofort abzu-
sondern beziehungsweise sich 
in Quarantäne zu begeben und 
einen PCR-Test machen zu las-
sen. Dies kann beispielsweise 
beim Hausarzt erfolgen. Sollte 
dieser auch positiv sein, dann 
erhält das Gesundheitsamt 
eine Meldung und setzt sich mit 
der betroffenen Person in Ver-
bindung. Die Quarantäne darf 
nur verlassen werden, wenn 
das Testergebnis negativ ist. 
Geregelt ist dieses Verfahren 
in der Allgemeinverfügung zur 
Quarantäne des Landkreises 
Mittelsachsen mit Gültigkeit 
ab 15. Februar 2021.

Sachsen ändert  
Quarantäne-Verordnung 
Sachsen hat seine Quarantäne-

Verordnung in dieser Woche 
angepasst. Die Möglichkeiten 
zur quarantänefreien Einreise 
aus einem Virus-Variantenge-
biet werden damit erweitert. 
Bedingung ist die Vorlage eines 
täglichen negativen Coronavi-
rus-Tests bei jeder Einreise.
Konkret können künftig alle 
Beschäftigten, die für die Auf-
rechterhaltung der Betriebsab-
läufe unabdingbar sind, ohne 
Pflicht zur Quarantäne nach 
Sachsen einreisen. Dies ist durch 
eine amtliche Bescheinigung 
der zuständigen kommunalen 
Behörde, hier das Landratsamt 
Mittelsachsen, nachzuweisen. 
Ein entsprechendes Formular 
ist im Internet unter www.
wirtschaft-in-mittelsachsen.de 
eingestellt. 
Bisher galt diese Regelung nur 
für Beschäftigte im Gesund-
heitswesen, Daseinsvorsorge 
und einzelne Branchen. Die 
amtliche Bescheinigung wurde 
in Mittelsachsen für 345 Perso-
nen aus 47 Firmen ausgestellt. 
Ebenfalls können nun Lehrkräf-
te an Schulen und pädagogische 
Fachkräfte in Kitas sowie ab 20. 
März Schülerinnen und Schüler 
sowie Kita-Kinder einschließlich 
Begleitperson ohne Quarantäne 
einreisen. Kita-Kinder sind von 
der täglichen Testpflicht aus-
genommen. Zur Einreise ohne 
Quarantänepflicht berechtigt 
sind nun auch Verwandte ers-
ten Grades, Ehepartner oder 
Lebensgefährten sowie Per-
sonen zur Ausübung eines ge-
teilten Sorgerechts oder eines 
Umgangsrechts. Bedingung ist 
auch in diesen Fällen ein täg-
licher negativer Corona-Test.

Geflügelpest:

Stallpflicht im gesamten 
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Das Lebensmittelüberwa-
chungs- und Veterinäramt des 
Landkreises Mittelsachsen 
(LÜVA) weist alle Imker darauf 
hin, dass wie in jedem Jahr die 
Medikamentenbestellung zur 
Behandlung der Bienen gegen 
die Varroamilbe jetzt beginnt. 
Voraussetzung für eine erfolg-
reiche Bestellung sind die Mel-
dung der pro Standort vorhande-
nen Völker bei der Sächsischen 
Tierseuchenkasse und die Be-
zahlung der Tierseuchenkassen-
beiträge. Die Bestellung muss 
bis spätestens 15. April 2021 
im LÜVA abgegeben werden. Das 
entsprechende Bestellformular 

steht auf der Internetseite des 
Landkreises unter dem Suchwort 
„Bienenmedikamente“ zur Ver-
fügung. Imkervereine können 
die einzelnen Bestellformulare 
ihrer Imker sammeln und ge-
meinsam abgeben. 
Die erfolgreiche Behandlung der 
Bienen gegen die Varroamilbe 
und die Kontrolle des Behand-
lungserfolges sind in Sachsen 
Pflicht für jeden Imker. 
Große Sorge bei den Imkern 
bereiten auch immer wieder 
Ausbrüche der Amerikanischen 
Faulbrut, einer anzeigepflichti-
gen Tierseuche. Um für den Frei-
staat einen objektiven Überblick 

zur Verbreitung der Tierseuche 
zu bekommen, hat die Landes-
direktion Sachsen ein amtliches 
Monitoring auf Amerikanische 
Faulbrut der Bienen (AFB) auf-
gelegt. In jeweils einem Viertel 
aller Bienenhaltungen in Sach-
sen werden Proben entnommen 
und auf den Erreger untersucht.
Sollte ein Imker beabsichtigen, 
Bienen zu verkaufen oder eine 
Belegstelle zu besuchen oder 
aus dem Landkreis heraus zu 
wandern, muss eine durch das 
LÜVA ausgestellte Gesundheits-
bescheinigung vorliegen. Diese 
Bescheinigung setzt eine Pro-
bennahme und klinische Unter-

suchung durch das LÜVA voraus. 
Imker sollten sich rechtzeitig 
mit den Beschäftigten der Be-
hörde in Verbindung setzen, um 
einen Termin zu vereinbaren. 
Die Gesundheitsbescheinigung 
ist gebührenpflichtig und wird 
pro Standort erteilt. 
Im Landkreis Mittelsachsen gibt 
es derzeit keinen aktiven Faul-
brutsperrbezirk. Im Freistaat 
Sachsen gab es im letzten Jahr 
neun Ausbrüche.

Kontakt:
Lebensmittelüberwachungs- 

und Veterinäramt
Tel. 03731 799-6908 

 oder -6234 

In diesen Tagen werden die 
mobilen Leiteinrichtungen zum 
Schutz von Amphibien aufge-
baut. Organisiert wird dies von 
der unteren Naturschutzbehör-
de mit Hilfe der Straßenmeis-
tereien des Landkreises, der 
betroffenen Städte und Ge-
meinden und unterstützt durch 
ehrenamtliche Helfer, die Na-
turschutzstation Weiditz, den 
NABU Kreisverband Freiberg, 
den Landschaftspflegeverband 
Mulde/Flöha sowie den NABU 
Regionalverband Erzgebirge.
Die mobilen Amphibienleit-
einrichtungen standen in den 
vergangenen Jahren außerge-
wöhnlich lange an den Straßen 
− im Durchschnitt acht Wo-
chen. „Dies war dem Wetter 
geschuldet, dass entweder zu 
kalt oder zu trocken für die Am-
phibienwanderung war, denn 
Amphibien benötigen für ihre 
Wanderung eine Nachttempe-
ratur von wenigstens fünf Grad 
und Regen“, erklärt der Leiter 
des Referates Naturschutz im 
Landratsamt Udo Seifert. 
Wie lange die Schutzzäune in 
diesem Jahr stehen, kann noch 

nicht gesagt werden, aber es 
wird wahrscheinlich wieder 
so wie in den letzten Jahren. 
Die Natur hat vom diesjährigen 
kräftigen Winter mit beträcht-
lichen Minustemperaturen so-
fort wieder auf den Frühlings-
modus umgeschaltet. 
Insgesamt sind im Landkreis 
Mittelsachsen 28 Konflikt-
punkte zu betreuen, wie an 
der Bundesstraße 173 in Mem-
mendorf, an der Kreisstraße 
7794 zwischen Hohentanne und  

Rothenfurth und der Staats-
straße 32 zwischen Höfchen 
und Kriebstein. 
2020 wurden 13 381 Exempla-
re gerettet. Die Tiere werden 
am Straßenrand in Fangeimer 
verbracht und über die Straße 
getragen. Gleichzeitig werden 
unter anderem Erhebungen zu 
Anzahlen und Arten geführt, 
um aktuelle Informationen zu 
den Vorkommen zu erhalten.
Die gesamte Aktion im Inter-
esse des Artenschutzes wird 

durch den Freistaat Sachsen 
anteilig gefördert.
Die Naturschutzbehörde bittet 
die Bevölkerung, die Amphibien 
in den Eimern (an den mobilen  
Amphibienzäunen) zu belassen. 
Durch ehrenamtliche Helfer 
werden die Eimer täglich zwei 
Mal geleert, die Amphibien 
nach Art und Geschlecht be-
stimmt und gezählt und durch 
die Behörde erfasst. 
Der Tierschutz wird durch die 
Leerungen gewahrt. 

Der Landkreis Mittelsachsen 
ist als untere Naturschutzbe-
hörde neben der Ausweisung 
von naturschutzrechtlichen 
Schutzgebieten und -objekten 
auch für deren Kennzeichnung 
verantwortlich. Die Beschilde-
rung der Schutzgebiete wird 
im Jahr 2021 durch die un-
tere Naturschutzbehörde im 

Landkreis weiter fortgesetzt. 
Das Aufstellen und Anbringen 
der gesetzlich vorgeschrie-
benen Kennzeichen ist ent-
sprechend Sächsischem Na-
turschutzgesetz durch den 
jeweiligen Grundstückseigen-
tümer zu dulden. Im Rahmen 
der Aufstellung wird darauf 
Rücksicht genommen, dass 

die bisher ausgeübte Grund-
stücksnutzung nicht unnötig 
behindert oder sonstige wirt-
schaftliche Nachteile begrün-
det werden. 
Für Rückfragen zu einzelnen 
Schutzgebieten und -objekten 
steht das Referat Naturschutz 
unter Telefon 03731 799-4015 
oder -4161 zur Verfügung. 

Imker können Bienenmedikamente bestellen

Schutzzäune für Amphibien werden aufgebaut

Beschilderung der Schutzgebiete wird fortgesetzt
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In Eimern werden die Tiere gesammelt und dann über die Straße getragen. Foto: Andrea Funke/Archiv

Dieses Schild kennzeichnet Flächennatur-
denkmale.  Foto: Landratsamt/Archiv
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Die Kindertagesstätten „Bussi 
Bär“ in Roßwein, „Feldmäu-
se“ in Grünlichtenberg und 
„Koboldnest“ in Niederschöna 
erhalten für die Neuschaffung 
von Krippen- und Kitaplätzen 
Fördermittel aus dem Bundes-
Investitionsprogramm „Kin-
derbetreuungsfinanzierung“. 
Bezuschusst werden außerdem 
die Kindertagespflege Anja`s 
Zwergenland in Halsbrücke, der 
Kindergarten „Zwergenland“ 
in Langenleuba-Oberhain und 
die Kindertagesstätte Schwei-
kershain. Insgesamt fließen rund 
vier Millionen Euro in die Ein-
richtungen, davon sind rund 3,2 
Millionen Euro Bundesmittel.
Unterstützt werden Maßnah-
men, mit denen neue Betreu-
ungsplätze für Kinder von null 
Jahren bis zum Schuleintritt 
geschaffen beziehungsweise 
erhalten werden. Dazu gehören 
Neu-, Um- und Erweiterungs-

bauten sowie Sanierungen und 
Renovierungen an Gebäuden 
und Außenanlagen. Außerdem 
sind Investitionen zur Schaffung 
und Umsetzung von Hygiene- 
und Raumkonzepten sowie die 
Einrichtung von Küchen förder-
fähig.
In Roßwein soll die Kinder-

tagesstätte brandschutz-
technisch saniert werden 
und ein Ersatzneubau für 30 
Kita- und Krippenkinder ent-
stehen. Dafür fließen rund 
1,7 Millionen Euro aus dem 
Bundesprogramm und knapp 
170.000 Euro gibt der Land-
kreis dazu. Für rund 1,2 Millio-

nen Euro entstehen sechs neue 
Kita-Plätze in Grünlichtenberg, 
gleichzeitig werden hier Aufla-
gen des Landesjugendamtes 
(Betriebserlaubnisbehörde) 
umgesetzt. Und in Niederschöna 
soll die ehemalige Sparkassen-
filiale umgenutzt werden: Für 
70.000 Euro kann die Kita um 
zwölf Krippenplätze erwei-
tert werden. Zum Erhalt von 
25 Kindergartenplätzen flie-
ßen 650.000 Euro in die Kita 
„Zwergenland“ der Stadt Pe-
nig für die Einrichtung eines 
Mehrzweckraums, 16.500 Euro 
erhält die Gemeinde Erlau, um 
den Schallschutz in der Kita 
Schweikershain zu verbessern 
und für rund 9.000 Euro soll der 
Spielplatz der Kindertagespflege 
in Halsbrücke saniert werden. 
Die Entscheidung des Jugendhil-
feausschusses steht unter dem 
Vorbehalt etwaiger Änderungen 
durch den Kommunalen Sozial-

verband als Bewilligungsbehör-
de des Freistaats Sachsen.
Bis Ende 2020 hatten die Träger 
Zeit, ihren Investitionsbedarf zu 
melden. Es gingen 40 Maßnah-
men mit einem Volumen von 
rund 11,3 Millionen Euro ein.

Schulsozialarbeit wird 
fortgesetzt
Alle 38 bestehenden Schulsozial- 
arbeit-Projekte an Oberschulen, 
Gymnasien, Grundschulen und 
Lernförderschulen im Landkreis 
können fortgeführt werden. Der 
Landkreis erhält dafür rund 2,25 
Millionen Euro vom Freistaat.
Die Personalkosten für Schul-
sozialarbeit an Oberschulen in 
öffentlicher Trägerschaft wer-
den zu 100 Prozent durch den 
Freistaat, alle anderen Kosten 
mit 80 Prozent sowie  Mitteln 
des Landkreises, der Schulträger 
und aus Eigenmitteln des freien 
Trägers finanziert. 

Vier Millionen Euro für mittelsächsische Kindertagesstätten

In der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 22. Februar ging es um Fördermittel für Kindertagesstätten und die Schulsozialarbeit.

Der Jugendhilfeausschuss beschloss eine Prioritätenliste, welche Kindertagesstätten 
Fördermittel erhalten.  Foto: stock.adobe.com/rawpixels

Aufgrund der aktuellen Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung während der Sitzung des Kreistages erforderlich.. 

Ort:  Kultur- und Sportbetrieb Hartha „HarthArena", 
04746 Hartha, 

 Döbelner Straße 55

Beginn:  15:00 Uhr

Tagesordnung
Öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung
 
2. Informationen des Landrates
 
3. 1. Änderung der Benutzungs- und Entgeltordnung 

für Räume in Schulen und Verwaltungsgebäuden 
des Landkreises Mittelsachsen BV-KT 123/2021

 
4. Ermächtigung des Landrates zur Vergabe von 

Bauleistungen an Kreisstraßen und Ingenieur-
bauwerken  BV-KT 126/2021

 
5. Verzicht auf die Aufstellung eines Gesamtab-

schlusses für den Landkreis Mittelsachsen 
 BV-KT 127/2021

 
6. Änderung der Satzung und Beitragsordnung Tou-

rismusverband Sächsisches Burgen- und Heide-
land e. V.  BV-KT 122/2021

7. Vergabe der Netzerrichtungs- und Netzbetriebs-
konzession bzgl. des zu errichtenden NGA-Netzes 
in Teilen des Landkreises Mittelsachsen, Cluster 
A - Burgstädt, Mühlau, Königshain-Wiederau, Hart-
mannsdorf, Taura, Claußnitz und Lunzenau 
 BV-KT 128/2021

 
8. Teilschulnetzplan Berufsbildende Schulen 

Anhörung des Sächsischen Staatsministerium für 
Kultus zum Einvernehmen mit den Landkreisen 
und kreisfreien Städten BV-KT 125/2021

 
9. Beendigung der ehrenamtlichen Tätigkeit eines 

stellvertretenden stimmberechtigten Mitgliedes 

des Jugendhilfeausschusses und Wahl eines Er-
satzmitgliedes  BV-KT 115/2021

10. Anfragen der Kreisräte 

11. Informationen/Sonstiges 

Interessierte Bürger sind herzlich eingeladen.

gez. Matthias Damm
Landrat

Einladung zur 8. Sitzung des Kreistages Mittelsachsen am 24. März 2021

Einen Schwerpunkt der Sitzung 
des Verwaltungs- und Finanz-
ausschusses Anfang März stellte 
die Vergabe der Fördermittel für 
die Unterstützung des Ehrenam-
tes und der Verbandsarbeit dar. 
Der Freistaat Sachsen stellt dem 
Landkreis Mittelsachsen dafür in 
diesem Jahr rund 130.000 Euro 
zur Verfügung. 
Davon fließen 43.500 Euro in 
die Verbandsarbeit, 52.550 in 
die Förderung des bürgerlichen 
Engagements von Vereinen und 
Kommunen, 17.950 Euro für die 
Ehrenamtsveranstaltung sowie 
16.000 Euro für einen Fonds von 
Mini-Anliegen und Sonderpro-
jekten. Insgesamt gingen bis 
zum 31. Dezember des vergan-

genen Jahres 92 Anträge mit ei-
nem Volumen von 181.600 Euro 
ein. Aufgrund des vorhandenen 
Budgets können nicht alle An-
träge berücksichtigt oder die 
Zuschüsse in voller Höhe ge-
währt werden. Kürzungen er-
gaben sich beispielsweise, weil 
nicht alle beantragten Kosten 
förderfähig sind, wie Personal- 
oder reine Investitionskosten. 
Ausgenommen wurden auch 
Anträge ohne Bezug zum Eh-
renamt und reine Feste. Da 
gemäß Förderrichtlinie nur ein 
Antrag pro Antragsteller zuläs-
sig ist, wurden Mehrfachanträ-
ge zusammengefasst, um eine 
gewisse Gleichbehandlung der 
Antragsteller zu gewährleisten. 

Die Bescheide werden zeitnah 
versandt. Die Bandbreite der 
Anträge war riesig und die Vor-
haben sind vielfältig. Sie rei-
chen von Ehrungen, über die 
Ausbildung von Helfern bis hin 
zu Exkursionen. „Das zeigt, wie 
lebendig das Ehrenamt ist, und 
dass die engagierten Mittelsach-
sen noch viel vorhaben. Sie sind 
das Rückgrat der Gesellschaft, 
ohne sie funktioniert vieles 
nicht und sie bringen den Land-
kreis nach vorn und entwickeln 
ihn mit. Vielen Dank dafür“, so 
Landrat Matthias Damm.
Informationen zur Förderung 
gibt es im Internet unter www.
landkreis-mittelsachsen.de, 
Suchwort: Ehrenamtsförderung.

Verteilung des Ehrenamtsbudgets beschlossen

Unter dem neuen Slogan „Zu-
hause in Mittelsachsen − Dein 
Nest zum Ankommen und Blei-
ben“ werden seit wenigen 
Wochen wieder die beliebten 
Bastelvorlagen zu Ostern der 
Nestbau-Zentrale für Kindergär-
ten und Schulhorte angeboten. 
Gemeinsam mit den Erziehe-
rinnen und Erziehern können 
Kinder im Vorschul- und Grund-
schulalter ihr eigenes Osternest 
bauen. Die bunten Vorlagen für 
ein Nest mit Osterhasen können 
unter Anleitung ausgeschnit-
ten, zusammengeklebt und 
ganz individuell verschönert 
und befüllt werden. Über die 
Nestbau-Webseite www.nest-
bau-mittelsachsen.de können 

die Einrichtungen diese direkt 
bestellen. 
Für alle anderen bastelfreudi-
gen Nestbauer steht die Vorlage 
auch zum kostenlosen Download 
bereit. Familien können so zu 
Hause mit ihren Kindern krea-
tiv werden. Obendrauf gibt es in 
diesem Jahr das neue Familien-
Kartenspiel der Wirtschaftsre-
gion Mittelsachsen − solange 
der Vorrat reicht. Es lädt die 
Kinder dazu ein, die verschie-
denen Handwerksberufe und 
deren Werkzeuge rund um den 
Nestbau zu entdecken. Auf der 
Nestbau-Webseite wird außer-
dem zu aktuellen Jobangeboten 
in der Region sowie rund ums 
ländliche Bauen informiert. 

Oster-Bastelspaß mit Nestbau-Vorlagen
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Papierentsorgung am Limit

ABFALLENTSORGUNG IM LANDKREIS MITTELSACHSEN  

Durch die Corona-Pandemie 
und den stärker werdenden On-
linehandel fallen immer mehr 
Pappen und Papierverpackun-
gen an. Ein deutschlandweites 
Problem, welches die Abfallbe-
hälter überquellen lässt, die 
Entsorgungstouren behindert 
und auch die Müllwerker stark 
beansprucht. 
Damit die Entleerung der blau-
en Tonne schnell und zuverläs-
sig erfolgen kann, bittet die 
EKM Entsorgungsdienste Kreis 
Mittelsachsen GmbH (EKM) alle 
Privatpersonen beziehungs-
weise Haushalte einige Hinwei-
se zu beachten: So sollte das 
gesamte Behältervolumen der 
blauen Tonne ausgenutzt und 
Kartons gefaltet und zerklei-
nert werden. Reicht dies nicht 

aus, besteht die Möglichkeit 
die Papp- und Papierabfälle in 
handelbarer Größe zu bündeln 
und neben die Tonne am Ent-
sorgungstag zu stellen. Durch 
zusätzliche, ungebündelte oder 
lose zwischen beziehungsweise 
neben den Behältern bereit-
gestellte Pappen am Straßen-
rand kommt es immer wieder 
zu Beeinträchtigungen bei der 
Entsorgung. Bei dauerhaftem 
Mehranfall können, nach Ein-
zelfallentscheidung, zusätzli-
che Papierbehälter geordert 
werden. Die EKM weist darauf 
hin, dass es auch die kostenlo-
se Abgabemöglichkeit bei den 
Wertstoffhöfen gibt. 
Gewerbe, Betriebe und Ein-
richtungen können haushaltsty-
pische Mengen an Papier und 

Pappe über die blaue Tonne 
entsorgen. In Einzelfällen an-
fallende Mehrmengen können 
auch über die Wertstoffhöfe 
einer Verwertung zugeführt 
werden. 
Sollte es regelmäßig zu Mehr-
mengen kommen, müssen diese 
laut gültiger Abfallwirtschafts-
satzung eigenverantwortlich 
außerhalb der öffentlichen 
Abfallentsorgung des Land-
kreises durch das Unternehmen 
entsorgt werden. 
Für Fragen zur Abfallentsor-
gung steht die Abfallberatung 
der EKM zur Verfügung.

Kontakt:
Abfallberatung der EKM

Tel. 03731-2625-41 oder -42
Internet www.ekm-

mittelsachsen.de
In Mittelsachsen fällt mehr Papier und Pappe an. Die EKM bittet um Unterstützung, 
damit die Entsorgung reibungslos funktioniert.  Foto: EKM/Archiv

EKM lädt zum Miträtseln ein

Große und kleine Mittelsachsen 
sind dazu eingeladen, mitzu- 
raten, wo sich die Maskottchen 
der EKM Entsorgungsdiens-
te Kreis Mittelsachsen GmbH 
(EKM) „Pfiffikus und Toni“ jeden 
Monat neu verstecken.
Dabei können sie viel über Ab-

fallvermeidung und das Recyc- 
lingsystem lernen. Parallel gibt 
es Preise zu gewinnen.
Das aktuelle Fotorätsel der EKM 
und die Teilnahmebedingungen 
gibt es online unter www.ekm- 
mittelsachsen.de im Bereich 
„Aktuelles“ oder „Aktionen“. 

Die Corona-Pandemie fordert 
die Gesellschaft und im be-
sonderen Maße das weibliche 
Geschlecht. Das war der Tenor 
einer digitalen Konferenz zum 
Internationalen Frauentag, die 
die Gleichstellungsbeauftrag-
ten des Landkreises Mittel-
sachsen und der Stadt Freiberg 
sowie die Beauftragte für Chan-
cengleichheit des Jobcenters 
Mittelsachsen initiiert hatten. 
Am 8. März diskutierten Annett 
Schrenk, Katrin Pilz und Antje 
Dorn mit Gesprächspartnerin-
nen und -partnern aus der öf-
fentlichen Verwaltung, der 
Pflege, des Einzelhandels und 
des Vereinswesens über die 
Auswirkungen der Pandemie, 
aber auch darüber, welche  

neuen Möglichkeiten sie eröff-
net. Mehr als 30 Teilnehmende 
nahmen am Forum teil. 
Das Motto „Frauentag 2021 − 
Wir denken Zukunft“ wurde 
vor allem deutlich als die Be-
hördenleiter von drei großen 
Verwaltungen im Landkreis 
− Landrat Matthias Damm, 
Freibergs Oberbürgermeister 
Sven Krüger und der Oberberg-
hauptmann Professor Bernhard 
Cramer − über alternative Ar-
beitsformen in ihren Verwaltun-
gen berichteten. Homeoffice, 
Verlagerung von Arbeitszeiten 
und die Nutzung von flexiblen 
Arbeitszeitkontingenten waren 
wichtige Instrumente, die in al-
len drei Verwaltungen genutzt 
wurden, um während der Pan-

demie eine Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf zu gewähr-
leisten. Allerdings und auch 
das wurde in den Statements 
deutlich, bedarf es Regelun-
gen, um Sicherheitsstandards 
und Gesundheitsschutz dabei 
nicht außer Acht zu lassen. 
Emotional berichtete Alexander 
Münch von der Stiftung Münch 
über die hohe psychische Belas-
tung seiner Beschäftigten durch 
die Corona-Pandemie. Die Stif-
tung Münch betreibt mehrere 
stationäre Pflegeeinrichtungen 
im südlichen Teil des Landkrei-
ses und beschäftigt vor allem 
Frauen. Die hohe Sterberate 
unter den Bewohnerinnen und 
Bewohnern und deren Isolation 
habe dem Pflegepersonal sehr 

zugesetzt. Das Unternehmen 
bietet seinen Beschäftigten nun 
eine psychologische Begleitung 
an, um die seelischen Folgen 
abzumindern. 
Dass viele Frauen besonders in 
Bereichen arbeiten, die durch 
Schutzverordnungen mit Kon-
takt- und Arbeitseinschränkun-
gen belegt wurden, erfuhren 
die Zuhörenden vor allem im 
dritten Teil des Forums. Andrea 
Gerlach, Einzelhändlerin aus 
Freiberg und Elisabeth Schwe-
rin, Vorstandsmitglied des Mül-
lerhof e. V. in Mittweida warfen 
ihren Blick auf die Situation im 
Einzelhandel und im soziokultu-
rellen Bereich. Die Situation sei 
existenzbedrohend, meinte An-
drea Gerlach. „Das Schwierige 

ist, nicht die Hoffnung und den 
Mut zu verlieren“, sagte die Ein-
zelhändlerin im Forum. Ähnlich 
sah es auch Elisabeth Schwerin 
vom Müllerhof Mittweida e. 
V. Als wichtiges soziokulturel-
les Angebot in Mittweida er-
sehnen ihre Mitstreiterinnen 
und sie natürlich die Öffnung 
der Begegnungsstätte herbei. 
„Die Menschen brauchen den 
Austausch und die Angebote, 
sich kreativ zu betätigen“, 
meinte sie. Sie erwarte keinen 
Einbruch in der Nachfrage und 
„ihre“ Frauen hätten viele Ide-
en, um die Arbeit fortsetzen zu  
können. 
Erleichtert zeigte sich Annett 
Schrenk, Gleichstellungsbeauf-
tragte des Landkreises Mittel-
sachsen, am Ende der Veran-
staltung. „Gut, das die Technik 
mitgespielt hat − vor einem Jahr 
wäre dieses Gesprächsformat 
undenkbar gewesen und es be-
weist, dass wir in der Lage sind, 
flexibel auf neue Anforderun-
gen zu reagieren und uns an-
zupassen“. Ihr und den beiden 
anderen Organisatoren sei es 
wichtig gewesen, den Interna-
tionalen Frauentag zu nutzen, 
um die Corona-Pandemie aus 
der Geschlechterperspektive 
zu betrachten. „Es ist wichtig, 
genau hinzuschauen und uns 
diesen Blick für die Zukunft zu 
bewahren. Nur so wird ein gutes 
Leben für alle möglich sein“.

Digitales Forum thematisiert Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Frauen 

Bildschirm an: Landrat Matthias Damm und Gleichstellungsbeauftragte Annett Schrenk verfolgen die Diskussion am Bildschirm mit. Fotos: Landratsamt
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In wirtschaftlich turbulenten 
Zeiten übernahm Kerstin Kunze 
am 1. März das Referat Wirt-
schaftsförderung und Kreisent-
wicklung in der Landkreisver-
waltung. 
Nachdem sich im Dezember der 
längjährige Wirtschaftsförderer 
Hartmut Schneider in den Ruhe-
stand verabschiedete, ging das 

Referat mit der amtierenden 
Leiterin Karin Ilgert bereits in 
Frauenhand über. 
Die neue Frau an der Spitze kann 
auf über 20 Jahre Erfahrung 
in der Wirtschaftsförderung 
zurückblicken. Die Betriebs-
wirtin lernte nach dem Abitur 
Verwaltungsfachangestellte und 
bildete sich berufsbelgleitend 

weiter. „Angefangen habe ich 
in der Arbeitsförderung, bevor 
ich den Bereich ländlicher Raum 
und später das Standortmarke-
ting übernommen habe", sagt 
die 41-jährige. „Wir werden 
das Jahr 2021 vor allem nutzen, 
um uns den Status quo genau 
anzusehen und dann mit neuen 
Projekten gemeinsam mit den 

Unternehmen wieder durchzu-
starten", blickt die Penigerin in 
die Zukunft und auf ihre aktu-
ell zehn Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter. Zum Referat ge-
hören die Bereiche Breitband, 
Wirtschaftsförderung, Fach-
kräfte mit Berufsorientierung, 
Tourismus und die Nestbau-
Zentrale.

Wirtschaftsförderung Mittelsachsen hat eine neue Chefin

Kerstin Kunze ist seit 1. März Referatsleiterin für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung im Landratsamt Mittelsachsen.

Sie leitet seit drei Wochen die Wirtschafts-
förderung im Landratsamt: Kerstin 
Kunze.  Foto: Landratsamt

Mittelsachsen wurde vom Ro-
bert Koch-Institut zum FSME-
Risikogebiet eingestuft. Somit 
gelten nun acht von 13 Städten 
und Landkreisen in Sachsen als 
Risikogebiet. 
Zu  FSME-Risikogebieten werden 
Regionen erklärt, in denen für 
Einwohner oder Besucher mit 
Zeckenexposition ein Erkran-
kungsrisiko besteht, das präven-
tive Maßnahmen − vor allem die 
Empfehlung der Impfung gegen 
Frühsommer-Meningoenzepha-
litis (FSME) −  begründet. In die 
Risikoberechnung werden nicht 
nur die im jeweiligen Landkreis 
gemeldeten Fälle einbezogen, 

sondern auch die Fallzahlen der 
angrenzenden Kreise.
Im vergangenen Jahr gab es zwei 
FSME-Erkrankungen in Mittel-
sachsen. 2019 und 2017 war es 
jeweils ein Fall. Im Vogtland-
kreis zum Beispiel wurden 2020 
insgesamt zehn Fälle gemeldet. 
Die Gefahr für eine Ansteckung 
mit der von Zecken übertrage-
nen FSME ist im Süden Deutsch-
lands am größten. 
Trotzdem gilt: In ganz Deutsch-
land gibt es Zecken. Sie kommen 
vor allem an Waldrändern und 
-lichtungen aber auch in Gär-
ten und Parks vor. Da Zecken 
ab Temperaturen von zirka sie-

ben Grad Celsius aktiv werden, 
dauert die „Zeckensaison" in 
Deutschland vom Frühjahr bis 
in den Spätherbst hinein (im 
Schnitt von März bis Oktober). 
Trotzdem ist die Wahrschein-
lichkeit, an einer Frühsommer-
Meningoenzephalitis zu erkran-
ken verhältnismäßig gering. Es 
wird geschätzt, dass in Risikoge-
bieten zwischen 0,1 bis maximal 
fünf Prozent aller Zecken das 
FSME-Virus in sich tragen, also 
zirka jede einhundertste Zecke.  
Allerdings kommt es nur bei zehn 
Prozent der Zeckenstiche auch 
zur Infektion des Gestochenen. 
Und selbst eine Infektion ver-

läuft dann in 80 bis 90 Prozent 
der Fälle ohne Symptome. 
Wenn Krankheitszeichen auf-
treten, so sind dies (zirka eine 
Woche nach dem Zeckenstich) 
zunächst grippeähnliche Be-
schwerden und meistens bleibt 
es auch dabei. In einigen weni-
gen Fällen kommt es aber auch 
zu schweren Verläufen. Es kön-
nen hohes Fieber, Entzündungen 
des Gehirns und seiner Häute, 
Lähmungen und komatöse Zu-
stände auftreten. Die Zahl der 
schweren Verläufe steigt mit 
dem Lebensalter.
Da keine speziell wirksame 
Therapie zur Verfügung steht 

und im Krankheitsfall nur die 
Symptome behandelt werden 
können, bleibt neben der Ver-
meidung von Zeckenstichen die 
Schutzimpfung als einzige und 
sicherste wirksame Prophylaxe. 
„Die Impfung ist gut verträg-
lich und sehr wirksam“, sagt 
Amtsärztin Dr. Carina Pilling.  
„Wenn die Zecke sich schon fest-
gebissen hat, dann sollte man 
sie innerhalb der ersten Stunden 
mit einer Zeckenzange vorsich-
tig − damit alle Körperteile dran 
bleiben − herausziehen, aber 
nicht drehen! Die Stichstelle 
sollte im Anschluss desinfiziert 
werden“, rät die Amtsärztin. 

Mittelsachsen ist FSME-Risikogebiet

Geflügel: Stallpflicht in Mittelsachsen notwendig, Fallzahlen steigen stark an

Das Lebensmittelüberwa-
chungs- und Veterinäramt 
(LÜVA) bekräftigt die Not-
wendigkeit der sogenannten 
Stallpflicht für Geflügel, da 
die Fallzahlen der Klassischen 
Geflügelpest seit kurzem stark 
ansteigen. In Deutschland 
wurden allein im Jahr 2021 bis 
Mitte März 320 positive Wild-
vögel festgestellt, davon 25 in 
Sachsen. Auch in den Hausge-
flügelbeständen gab es in die-
sem Jahr schon 75 Ausbrüche in 
Deutschland. 
Ein erster Fall im Landkreis 
wurde vor rund einer Woche in 
Burgstädt registriert. „Dieser 
Fall zeigte, wie schnell Tiere 
an der Seuche verenden kön-
nen. Ursache der Einschleppung 
war höchstwahrscheinlich ein 
Stockentenpärchen welches 
Zugang zum Gehege hatte“, so 
Dr. Anke Kunze vom LÜVA. Sie 
betont, wenn in einem Bestand 
ein Fall auftritt, muss dieser 
komplett getötet werden. 
Deswegen ist es wichtig und im 
Sinne jeden Tierhalters sein Ge-

flügel vor einer Einschleppung 
zu schützen. Die Seuchenlage 
wird durch das LÜVA wöchent-
lich geprüft, um festzustellen, 
ob die Stallpflicht für den gan-
zen Landkreis noch notwendig 
ist. Dr. Kunze: „Wir müssen 
hier abwägen zwischen dem 
Risiko der Einschleppung und 
den möglichen Nachteilen für 
die Tiere durch das Aufstallen.“
Seit einer Woche gilt eine Allge-
meinverfügung in Mittelsachsen 
nach der Hühner, Truthühner, 
Perlhühner, Rebhühner, Fasa-
ne, Wachteln, Enten, Gänse 
und Laufvögel im gesamten 
Landkreis aufgestallt werden 
müssen. Die Tiere können in 
einem geschlossenen Stall 
untergebracht werden. Es ist 
aber auch eine sogenannte Vo-
lierenhaltung erlaubt  eine 
Schutzvorrichtung, die aus ei-
ner überstehenden, nach oben 
gegen Einträge gesicherten 
dichten Abdeckung und einer 
gegen das Eindringen von Wild-
vögeln gesicherten Seitenbe-
grenzung besteht, wobei Netze 

oder Gitter, die zur Abdeckung 
nach oben genutzt werden eine 
Maschenweite von maximal 25 
Millimetern haben dürfen.  
Um die Haltung in Burgstädt, 
wo der erste Fall auftrat gilt 
die Stallpflicht mindestens 30 
Tage. Das LÜVA bildete dafür 
einen Sperrbezirk mit einem 
Radius von mindestens drei 
Kilometern und ein Beobach-
tungsgebiet mit einem Radius 

von mindestens zehn Kilome-
tern. Betroffen sind die Stadt 
Burgstädt mit allen Ortsteilen 
und die kompletten Gemein-
den Taura, Hartmannsdorf, 
Mühlau, Altmittweida, Clauß-
nitz, Königshain-Wiederau so-
wie die Ortsteile Auerswalde, 
Garnsdorf und Ottendorf der 
Gemeinde Lichtenau, die Orts-
teile Frankenau und Thalheim 
der Großen Kreisstadt Mitt-
weida, die Ortsteile Amerika, 
Arnsdorf, Chursdorf, Markers-
dorf, Obergräfenhain, Penig, 
Tauscha, Thierbach, Wernsdorf, 
Zinnberg der Stadt Penig, der 
Ortsteil Beedeln der Gemeinde 
Seelitz und die Ortsteile Altz-
schillen, Corba, Göhren, Göp-
persdorf, Hartha, Meusen, Nö-
beln, Seitenhain, Wechselburg, 
Zschoppelshain der Gemeinde 
Wechselburg. Dort gilt neben 
der Stallpflicht: Gehaltene 
Vögel dürfen vorerst nicht aus 
dem Bestand verbracht wer-
den. 
Auch für das Verbringen von Ge-
flügelprodukten oder Bruteiern 

gelten einzelne Sperrmaßnah-
men in den jeweiligen Gebie-
ten. Eventuelle Ausnahmege-
nehmigungen werden nach 
Antrag im LÜVA geprüft und bei 
Vorliegen der entsprechenden 
Voraussetzungen schriftlich 
erteilt.
Der Zugang für fremde Perso-
nen zu Ställen oder anderen 
Haltungseinrichtungen von 
Vögeln ist wirksam zu unterbin-
den. Tierärzte und die zustän-
dige Kontrollbehörde müssen 
jedoch Zutritt erhalten. Vor 
den Ein- und Ausgängen der 
Ställe oder Schutzvorrichtun-
gen sollen Matten oder sonstige 
saugfähige Bodenauflagen aus-
gelegt werden, die mit einem 
Desinfektionsmittel getränkt 
und stets damit feucht gehal-
ten werden. 
Auch Jäger haben in den beiden 
Restriktionszonen bestimmte 
Verbote bezüglich Federwild 
zu beachten. Ausführliche In-
formationen  www.landkreis-
mittelsachsen.de, Suchwort 
Geflügelpest, veröffentlicht.

Geflügelpest: Sperrgebiete und Beobach-
tungsgebiete werden gekennzeichnet.
 Foto: Landratsamt
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Fachoberschule
Aufgabe der Fachoberschu-
le ist es, Schülerinnen und 
Schüler mit einem mittleren 
Schulabschluss innerhalb von 
zwei Schuljahren zur Fach-
hochschulreife zu führen, die 
zum Studium an Hochschulen 
und Berufsakademien berech-
tigt. Da die Fachhochschulreife 
allgemeine Gültigkeit besitzt, 
kann ein Studium in jeder 
wissenschaftlichen Richtung 
aufgenommen werden. Durch 
die fachbezogene Ausrichtung 
der Ausbildung schafft sich der 
Fachoberschul-Absolvent be-
ziehungsweise die Absolventin 
eine Basis für die Aufnahme ei-
nes wirtschaftswissenschaftli-
chen, technischen beziehungs-
weise sozialen Studienganges. 
Die Ausbildungsrichtungen sind 
Wirtschaft und Verwaltung, 
Technik sowie Gesundheit und 
Soziales. Die Ausbildung um-
fasst Praktika im wirtschaftli-
chen, technischen oder sozia-
len Bereich.

Berufsfachschule
Voraussetzung für die Aus-
bildung zum/zur Kranken-
pflegehelfer/-in an der Berufs-
fachschule für Pflegehilfe ist 
der Hauptschulabschluss. Wäh-
rend und nach der Ausbildung 
unterstützt man die Fachkräfte 
bei der Versorgung und Pflege 
von Patienten. Die zweijährige 
Vollzeitausbildung an der Be-
rufsfachschule für Sozialwesen 
zum/zur Staatlich anerkannten 
Sozialassistent/-in setzt den 
erfolgreichen Realschulab-
schluss voraus. Bei Vorliegen 
der allgemeinen Hochschulrei-
fe beziehungsweise der Fach-
hochschulreife kann auf Antrag 
die Ausbildung um ein Jahr ver-
kürzt werden. Sie bildet unter 
anderem die Grundlage für die 
Anschlussausbildung zum/zur 
Erzieher/-in. 

Fachschule
Die Vollzeitausbildung zum/
zur Staatlich anerkannten 
Erzieher/-in ist eine Ausbil-

dung im sozialen Bereich, die 
an der Fachschule für Sozial- 
wesen in der Fachrichtung So-
zialpädagogik in drei Jahren 
absolviert wird. Vorrausetzung 
ist der Realschulabschluss oder 
ein gleichwertiger Bildungsab-
schluss sowie beispielsweise 
der erfolgreiche Abschluss ei-
ner für den Bildungsgang ein-
schlägigen, nach Bundes- oder 
Landesrecht anerkannten Be-
rufsausbildung von mindestens 
zweijähriger Dauer.

Berufliche Vorbereitung
Auch in der Berufsvorbereitung 
ist das Schulzentrum aktiv. 
Beim Berufsvorbereitungs-
jahr werden erste berufliche 
Grundlagen in Theorie und 
Fachpraxis vermittelt, mög-
lich ist auch der Hauptschul-
abschluss. 
Das Berufsgrundbildungsjahr 
ist die Vorstufe der dualen 
Ausbildung, gerade wenn ein 
Lehrvertrag noch nicht vorliegt 
und man sich Vorteile für die 

Bewerbung um einen betriebli-
chen Ausbildungsplatz im kom-
menden Jahr sichern möchte.  
Das Berufsgrundbildungsjahr 
kann als erstes Ausbildungsjahr 
anerkannt werden.

Berufsschule
Die duale Ausbildung bietet 
eine hervorragende und moder-
ne Ausbildung in den Berufen 
Landwirt/-in, Verkäufer/-in, 
Kaufmann/-frau im Einzel-
handel, Kaufmann/-frau für 
Büromanagement, Fachkraft 
für Lagerlogistik sowie im 
Bereich Elektrotechnik und 
Kfz-Technik. Basis für die An-
meldung am BSZ, welche re-
gulär bis Sommer möglich ist, 
ist ein Lehr- beziehungsweise 
Umschulungsvertrag.
Weitere Information zu den 
Ausbildungsmöglichkeiten, 
Standorten und Zugangsvoraus-
setzungen gibt es im Internet 
unter www.bsz-dl-mw.de oder 
können bei der Schulleitung 
erfragt werden.

Noch bis 31. März am Beruflichen Schulzentrum Döbeln-Mittweida bewerben

Techniker für Landbau: Neue 
Fachschullehrgänge am 
Fachschulzentrum Freiberg-Zug

Das Berufliche Schulzentrum (BSZ) Döbeln-Mittweida, Standort Döbeln mit den Schulteilen Burgstädt, Mittweida und Rochlitz bietet neben der klassischen dualen 
Berufsausbildung auch die Vollzeitausbildung an der Fachoberschule, Berufsfachschule für Pflegehilfe/Sozialwesen sowie an der Fachschule für Sozialwesen an. 
Bewerbungsschluss ist der 31. März 2021.

All denjenigen, die nicht mehr 
so lange warten möchten, weil 
sie sich mit dem Gedanken tra-
gen in ihre alte Heimat zurück-
zukehren, weil sie das tägliche 
Pendeln leid sind oder einfach 
über eine berufliche Verände-
rung nachdenken, bietet der 
virtuelle Job- und Karrieretag 
wertvolle Informationen und 
den direkten Kontakt zu 39 re-
gionalen Arbeitgebern. 
Bereits über 2500 Besucher 
haben sich seit dem Start der 
Online-Jobmesse im Dezember 
2020 intensiv zu den Unterneh-
men verschiedenster Branchen, 
vom Gesundheitswesen über den 
Handel bis hin zu Handwerk und 
Industrie, informiert.
Positive Erfahrungen haben auch 
die teilnehmenden Unterneh-
men machen können. So nutzt 

zum Beispiel die Firma Mint of 
Finland GmbH aus Halsbrücke 
das neue virtuelle Format, um 
auf sich als attraktiver Arbeitge-
ber in der Region aufmerksam zu 
machen. „Wir sehen in diesem 
virtuellen Messeauftritt einen 
großen Vorteil zur herkömm-
lichen Messe. In unserem 360 
Grad-Panorama, können sich 
Interessierte das Unternehmen 
und unsere Produktionsanlagen 
ganz bequem von zu Hause an-
sehen. Das ginge sonst nicht“, 
schmunzelt die Personalleiterin 
Susan Jentsch. Gute Erfahrun-
gen hat das Unternehmen auch 
mit „Hospitationstagen“ ge-
macht. „Wir machen uns einen 
Tag aus und der Bewerber oder 
die Bewerberin kann sich die Tä-
tigkeit, das Arbeitsumfeld und 
die Teamarbeit seines vielleicht 

zukünftigen Jobs einfach mal an-
sehen. Wir arbeiten bei uns in 
flachen Hierarchien, jeder kann 
und soll sich einbringen. Und 
jeder wird gehört. Deshalb ist 
unser Firmenmaskottchen auch 
der ‚Teamgeist‛, der uns auch 
an unserem Stand auf dem vir-
tuellen Job- und Karrieretag ver-
tritt.“ Aktuell werden unter dem 
Slogan „Top Jobs Mittelsachsen“ 
wöchentlich drei neue Stellen-
angebote der mittelsächsischen 
Ausstellerfirmen über den Face-
book Kanal der Wirtschaftsregi-
on Mittelsachsen vorgestellt. 
Interessierte können dann auf 
die virtuelle Messe klicken und 
den direkten Kontakt zum neuen 
Arbeitgeber finden. 
Mehr Informationen dazu gibt 
es im internet unter www.wirt-
schaft-in-mittelsachsen.de.

Zum Top Job mit dem virtuellen Job- und Karrieretag

Am 24. April 2021 wird der eigentlich im Dezember 2020 geplante Job- und Karrieretag in 
Freiberg nachgeholt. Das Messe-Organisationsteam rund um die GIZEF GmbH arbeitet derzeit auf 
Hochtouren an der vierten Runde zur beliebten Job-Präsenzmesse. 

Aktuelle Verkaufsausschreibungen des Landratsamtes Mittelsachsen gibt es im Internet:
www.landkreis-mittelsachsen.de/das-amt/neuigkeiten/ausschreibungen-verkaeufe.html.

Alterssimulationsanzug – dieser kommt 
bei der Ausbildung der Krankenpflege-
helferinnen und -helfer zum Einsatz.  
 Foto: BSZ Döbeln-Mittweida/Archiv

Das Fachschulzentrum Frei-
berg-Zug plant im kommenden 
Schuljahr 2021/2022 die Eröff-
nung neuer Fachschulklassen 
im Bildungsgang Staatlich ge-
prüfte Technikerin/Staatlich 
geprüfter Techniker für Land-
bau (Wintermodell).
Die Fortbildung ist gebührenfrei 
und beinhaltet die Erlangung 
der Ausbildereignung. Sie  kann 
über BAföG/Meister-BAföG 
gefördert werden. Offiziel-
ler Anmeldeschluss ist der  
15. Juni 2021.
Nähere Informationen zur 
Fortbildung können telefo-
nisch erfragt oder auf der 
Homepage der Schule nach-
gelesen werden. 
Mehr Informationen dazu gibt 
es auch am Tag der offenen 
Tür, der voraussichtlich am 
28. Mai 2021 von 09:00 bis 

17:00 Uhr stattfinden wird. 
Interessierte sind herzlich 
eingeladen. 
Fachschülerinnen und -schü-
ler werden an diesem Tag ver-
schiedene Unterrichtsprojekte 
vorstellen. Außerdem stehen 
Lehrkräfte sowie Lernende 
für Fragen zur Fortbildung zur 
Verfügung. 
Auch ein individueller Bera-
tungstermin kann jederzeit 
mit der Schulleitung vereinbart 
werden. 

Kontakt:
Fachschulzentrum 

Freiberg-Zug
Schulleiter

Gerd Alscher
Tel. 03731 799-4561, - 4562 
E-Mail fachschulzentrum@

landkreis-mittelsachsen.de.
Internet: www.fachschulzentrum-

freiberg-zug.de



20. März 2021  / Seite 7

Das Landratsamt bildet wei-
ter aus und begleitet ab dem  
1. Oktober 2021 den prakti-
schen Teil des Studiengangs 
Wirtschaftsinformatik an der 
Berufsakademie Sachsen. Noch 
bis zum 30. April können sich 
Interessierte bewerben. 
Neben der sozialen Kompetenz, 
IT-Kenntnissen und Belastbar-
keit ist eine Voraussetzung die 
allgemeine Hochschulreife oder 
ein ähnlicher Abschluss. 
Das Studium geht über drei Jah-
re. Die Absolventen erlangen 
nach erfolgreicher Beendigung 
des Studiums den akademischen 
Abschluss Bachelor of Science. 
Studieninhalte sind beispiels-
weise Programmierung und 
Datenbanken, Rechnungswe-
sen, Volkswirtschaftslehre 
sowie IT-Management und 
Konzepte. 

Die vollständige Ausschrei-
bung ist im Internetauftritt 
des Landkreises unter www.
landkreis-mittelsachsen.de/
karriere.html veröffentlicht. 
Dort finden Interessierte auch 
Informationen zu den weiteren 

Ausbildungs- und Studienmög-
lichkeiten. 
Derzeit werden 37 Azubis in ver-
schiedenen Berufen im Landrat-
samt Mittelsachsen ausgebildet. 
Des Weiteren absolvieren 16 
Studierende ihr duales Studium. 

Studieninfotag
Die Hochschule Mittweida lädt 
zum Studieninformationstag 
am 17. April ab 10:00 Uhr 
ein. Corona zum Trotz wird 
die Hochschule Mittweida Stu-
dieninteressierte sowie Eltern 
und Lehrer umfassend und per-
sönlich informieren. Sie setzt 
dabei auf die Kombination von 
Videostream, Chat und Video-
meetings. Aus dem TV-Studio 
der Hochschule erklären Pro-
fessorinnen und Professoren 
die Studiengänge und welche 
Interessen und Voraussetzungen 
man dafür mitbringen sollte. 
Anschließend beantworten sie 
individuelle Fragen in Video-
Meetings. Alle Informationen 
und die Links zum Stream und 
zu den Meetings gibt es unter  
www.hs-mittweida.de/sit.

Ringvorlesung
An zehn Abenden im Sommer-
semsester widmet sich die fünf-
te öffentliche Ringvorlesung an 
der Hochschule Mittweida den 
Grenzen des Meinens, Glaubens 
und Wissens. Die Vortragsrei-
he findet im Zeitraum vom 24. 
März bis 9. Juni (außer 31. 
März und 12. Mai) mittwochs 
von 18:15 Uhr bis zirka 19:45 
Uhr statt. Jede Vorlesung ist 
live auf dem YouTube-Kanal und 
TV-live-Kanal der Hochschule 
zu verfolgen. Das Publikum hat 
auch bei den Online-Vorlesun-
gen die Möglichkeit, sich zu 
beteiligen.
Ausführlichere Informationen 
und die Links zum Stream und 
Videomeeting sind im Internet 
unter www.hs-mittweida.de/
ringvorlesung veröffentlicht. 

Bewerben für Studiengang Wirtschaftsinformatik Hochschule lädt zu Studieninfotag 
und Ringvorlesung

Landratsamt 

sucht Fachkräfte
Das Landratsamt Mittelsachsen ist mit über 1 500 Beschäftigten in verschiedensten Aufgabenbereichen der größte kommunale Arbeitgeber in 
der Region. Die Beschäftigten engagieren sich für das Wohl der Gemeinschaft und setzen sich für den Erhalt der naturräumlichen und gesell-
schaftlichen Vielfalt des Landkreises ein. Gesucht werden nachfolgende Fachkräfte:

Alle Stellenausschreibungen sind im Internetauftritt des Landkreises unter www.landkreis-mittelsachsen.de/karriere.html  
unter dem Punkt Stellenangebote veröffentlicht. 

Ärztlicher Gutachter (m / w / d)
(Kennziffer 020/2021) 

Die Stelle ist zum 1. August 2021 in Vollzeit im Referat Schwerbehinder-
tenrecht und Landesblindengeld am Standort Mittweida unbefristet zu 
besetzen. Teilzeit ist unter Berücksichtigung dienstlicher Erfordernisse 
möglich. Eine Aufgabe ist beispielsweise die Erstellung von abschließen-
den medizinischen Stellungnahmen im Schwerbehindertenrecht nach So-
zialgesetzbuch IX (SGB IX) und Verfahren nach Landesblindengeldgesetz 
(LBlindG) für Erstantrags-, Neufeststellungs-, Widerspruchs-, Rücknahme- 
und Klageverfahren unter Beachtung der Fragestellung der Verwaltung.

Sachbearbeiter Straßenbau (m / w / d)
(Kennziffer 094/2020) 

Die Stelle ist im Referat Straßenbau und Straßenverwaltung am Stand-
ort Rossau zum nächstmöglichen Zeitpunkt unbefristet und in Vollzeit zu 
besetzen. Teilzeit ist unter Berücksichtigung dienstlicher Erfordernisse 
möglich.
Das Aufgabenfeld umfasst beispielsweise die Vorbereitung von Baumaß-
nahmen an Kreisstraßen, die Bauüberwachung, Baubetreuung und Ab-
rechnung von Baumaßnahmen.

Amtlicher Tierarzt (m / w / d) 
in der ambulanten Schlachttier- und Fleischuntersuchung
(Kennziffern 018/2021 und 019/2021)

Im Referat Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt sind zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt unbefristet zwei Stellen – zum einen für den 
Fleischhygienebezirk 09328 Lunzenau (018/2021) sowie zum anderen 
als Vertretung für den Fleischhygienebezirk 09326 Geringswalde und 
09306 Seelitz (019/2021) zu besetzen. Der zeitliche Umfang richtet sich 
nach der Anzahl der angemeldeten Schlachtungen. 

Sachbearbeiter Bauaufsicht (m / w / d)
(Kennziffer 007/2021) 

Zwei Stellen sind längstens befristet bis zum 31. Dezember 2022 in Voll-
zeit im Referat Bauaufsicht und Denkmalschutz am Standort Döbeln zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. Teilzeit ist unter Berücksichti-
gung dienstlicher Erfordernisse möglich. Schwerpunkte der Aufgaben bil-
den beispielsweise die Erarbeitung von baurechtlichen Verwaltungsakten 
von Amts wegen sowie die Bearbeitung von Widersprüchen. Ebenso ist 
die Mitwirkung bei Klageerwiderungen im Zusammenhang mit verwal-
tungsgerichtlichen Entscheidungen Aufgabenbestandteil.

16 Studierende absolvieren gegenwärtig ihr duales Studium im Landratsamt  
Mittelsachsen. Foto: Detlev Müller/Archiv
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Mit den höheren Temperaturen 
taute der Boden auf und die 
Straßenschäden in Mittelsachsen 
wurden sichtbar. „Wir gehen auf-
grund des intensiveren Winters 
von mehr Schäden im Vergleich 
zum vergangenen Jahr aus“, 
erklärt der Leiter des Refera-
tes Straßenbetriebsdienst und 
Bauwerksverwaltung im Land-
ratsamt Dirk Schlimper. Dies 
betrifft vor allem die Straßen, 
in deren Körper es immer wie-
der Eingriffe gab und die ohnehin 
schon in einem sehr schlechten 
Zustand waren. 
Zur Erklärung: Wird es nach einer 

längeren Frostperiode wärmer, 
tauen die eingeschlossenen Eis-
linsen, die zuvor zu Straßenhe-
bungen geführt haben, auf. Wenn 
dann das überschüssige Wasser 
entweicht, kann der entstande-
ne Hohlraum zum Riss oder zum 
Loch in der Fahrbahn werden.
Die normale Flickung, bei der 
Schlaglöcher gefüllt werden, 
beginnt in den kommenden 
Wochen. Aber auch hier ist die 
Witterung entscheidend, es 
darf nicht zu kalt sein. Große 
beziehungsweise gefährliche 
Schadstellen werden schon 
jetzt instand gesetzt, hierzu 

wird sogenanntes Kaltmischgut 
verwendet. Schlimper: „Dies 
hält nicht lange, aber stellt eine 

provisorische Verbesserung dar. 
Jede Woche wird das Straßen-
netz zweimal durch die Mobile 

Straßenaufsicht befahren, da-
mit kann bei Schadstellen auch 
umgehend gehandelt werden.“

Der Kreistag hat am 14. Juni 2017 eine neue Bekanntma-
chungssatzung beschlossen. Diese regelt, dass öffentli-
che Bekanntmachungen künftig im Internet eingestellt 
werden und dort Rechtsverbindlichkeit erlangen.
Es erscheint ein elektronisches Amtsblatt bei Bedarf 
unter www.landkreis-mittelsachsen.de/amtsblatt.html.
Bürgerinnen und Bürger, die keinen Internetzugang ha-
ben, können sich aktuelle Bekanntmachungen an den 
drei Hauptstandorten des Landratsamtes ausdrucken 
lassen. Die Veröffentlichung eines elektronischen Amts-
blattes wird auf Anfrage auch per E-Mail kommuniziert. 
Wer Interesse hat, kann sich über das Kontaktformu-
lar auf der Internetseite des Landkreises unter www.
landkreis-mittelsachsen.de/das-amt/kontakt.html  dafür 
anmelden.
Folgende Bekanntmachungen erschienen vom 16. Fe-
bruar 2021 bis 12. März 2021:
• Einladung zu 7. Sitzung des Verwaltungs- und Fi-

nanzausschusses am 1. März 2021
• Korrektur der öffentlichen Bekanntmachung vom 

1. Februar 2021 (Ausgabe 15/2021e) des Kreis-
wahlleiters des Wahlkreises 163 Chemnitzer Um-
land − Erzgebirgskreis II über die Einreichung von 
Wahlvorschlägen für die Wahl zum 20. Deutschen 
Bundestag am 26. September 2021

• Bekanntmachung der 7-Tage-Inzidenzwerte an Neu-
infektionen auf 100 000 Einwohner mit dem Corona-
virus SARS-CoV-2 im Landkreis Mittelsachsen und im 
Freistaat Sachsen vom 16. Februar 2021

• Vollzug des Gesetzes zur Verhütung und Bekämp-
fung von Infektionskrankheiten beim Menschen 
(Infektionsschutzgesetz − IfSG) hier: Allgemeinver-
fügung des Landkreises Mittelsachsen

• Erteilung einer Baugenehmigung für das Vorhaben 
Errichtung Containerstation mit Batteriespeicher 
und Netzkupplung für das Forschungspojekt „Flex-
Net-Eko − Flexibilisierung des Netzbetriebes durch 
entkoppelte Ortsnetze" auf dem Flurstück 77/6 der 

Gemarkung Niederbobritzsch in 09627 Bobritzsch-
Hilbersdorf, Niederbobritzsch, Am Goldenen Löwen 5

• Offenlegung über die Änderung von Daten des Liegen-
schaftskatasters nach § 14 Abs. 6 Sächsisches Vermes-
sungs- und Katastergesetz (SächsVermKatG) für die 
Gemarkungen Mohsdorf und Taura in der Gemeinde 
Taura, für die Gemarkungen Heiersdorf, Helsdorf, 
Burgstädt und Burkersdorf in der Stadt Burgstädt

• Offenlegung über die Änderung von Daten des Lie-
genschaftskatasters nach § 14 Abs. 6 Sächsisches 
Vermessungs- und Katastergesetz (SächsVermKatG) 
für die Gemarkung Niederwiesa in der Gemeinde 
Niederwiesa sowie für die Gemarkung Niederlich-
tenau in der Gemeinde Lichtenau

• Berichtigung der Bekanntmachung vom 4. Januar 
2021, Ausgabe 01/2021e − Abgeschlossene Vorha-
ben nach dem Förderprogramm VwV InvestKraft 
(„Brücken in die Zukunft“)

• Erteilung einer Baugenehmigung für das Vorhaben 
„Errichtung/Aufstellen eines Mobilheimes zur Wo-
chenendnutzung“ auf dem Flurstück 62/6 der Ge-
markung Kleinschirma

• Bekanntmachung der 7-Tage-Inzidenzwerte an 
Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 im Landkreis Mittelsachsen 
und im Freistaat Sachsen

• 1. Öffentliche Verbandsversammlung des Zweck-
verbandes Kriebsteintalsperre

• Beschluss der 8. Sitzung des Ausschusses für Um-
welt und Technik vom 24. Februar 2021

• Beschlüsse der 7. Sitzung des Jugendhilfeausschus-
ses vom 22. Februar 2021

• Ergänzende Bekanntmachung des Kreiswahlleiters 
des Wahlkreises 161 Mittelsachsen über die Ein-
reichung von Wahlvorschlägen für die Wahl zum 
20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021

• Ergänzende Bekanntmachung des Kreiswahlleiters 
des Wahlkreises 163 Chemnitzer Umland − Erzge-

birgskreis II über die Einreichung von Wahlvorschlä-
gen für die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 
26. September 2021 vom 1. März 2021

• Erteilung einer Baugenehmigung für das Vorhaben Er-
richtung eines Einfamilienhauses mit Keller und Gara-
ge im Keller auf dem Flurstück 109/1 der Gemarkung 
Niederlichtenau in 09244 Lichtenau, Niederlichtenau, 
Hauptstraße 76, Aktenzeichen 20BAU2221

• Abgeschlossenes Vorhaben nach dem Förderpro-
gramm VwV InvestKraft („Brücken in die Zukunft“): 
Martin-Luther-Gymnasium Hartha

• Bekanntmachung der 7-Tage-Inzidenzwerte an 
Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 im Landkreis Mittelsachsen 
und im Freistaat Sachsen

• Beschlüsse der 7. Sitzung des Verwaltungs- und Fi-
nanzausschusses vom 1. März 2021

• Erteilung einer Baugenehmigung für das Vorhaben 
„Sanierung und Erweiterung Sportlerheim, An-
bau eines überdachten Grillplatzes, Anbau eines 
Schiedsrichterraumes und eines Sportgerätelagers“ 
auf dem Flurstück 141/1 der Gemarkung Oberschö-
na, Aktenzeichen 19BAU1604-BG01-19

• Vollzug des Gesetzes zur Verhütung und Be-
kämpfung von Infektionskrankheiten beim Men-
schen (Infektionsschutzgesetz − IfSG) hier: All-
gemeinverfügung des Landkreises Mittelsachsen 
(„Click and meet“ im Groß- und Einzelhandel)

• Vollzug des Gesetzes zur Verhütung und Bekämp-
fung von Infektionskrankheiten beim Menschen 
(Infektionsschutzgesetz − IfSG) hier: Allgemeinver-
fügung des Landkreises Mittelsachsen (Individual-
sport)

• Vollzug des Gesetzes zur Verhütung und Bekämp-
fung von Infektionskrankheiten beim Menschen 
(Infektionsschutzgesetz − IfSG) hier: Allgemeinver-
fügung des Landkreises Mittelsachsen (Öffnung von 
Betrieben im Bereich körpernaher Dienstleistung)

• Immissionsschutzrechtliches Genehmigungsver-
fahren bezüglich Errichtung und Betrieb einer 
Feuerverzinkungsanlage mit Beizbad in 09627 
Bobritzsch-Hilbersdorf, Ahornstraße − Freiberger 
Verzinkerei Paul Bachmann GmbH, Wegfall eines 
Erörterungstermins

• Offenlegung über die Änderung von Daten des Lie-
genschaftskatasters nach § 14 Abs. 6 Sächsisches 
Vermessungs- und Katastergesetz (SächsVermKatG) 
für die Gemarkung Oberrossau in der Gemeinde 
Rossau

• Einladung zur 8. Sitzung des Kreistages Mittelsach-
sen am 24. März 2021

• Tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung zur Be-
kämpfung der Geflügelpest bei einem gehaltenen Vogel

• Tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung über 
die Anordnung der Aufstallung von Geflügel zum 
Schutz vor der Geflügelpest und die Beschränkung 
der Durchführung von Veranstaltungen mit Geflügel 
zum Schutz gegen die Geflügelpest

• Offenlegung über die Änderung von Daten des Lie-
genschaftskatasters nach § 14 Abs. 6 Sächsisches 
Vermessungs- und Katastergesetz (SächsVermKatG) 
für die Gemarkung Altmittweida in der Gemeinde 
Altmittweida, für die Gemarkung Irbersdorf in der 
Stadt Frankenberg, für die Gemarkung Burgstädt in 
der Stadt Burgstädt-

• Bekanntmachung der Inzidenzwerte an Neuinfekti-
onen auf 100 000 Einwohner mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 im Landkreis Mittelsachsen und im Frei-
staat Sachsen

• Offenlegung über die Änderung von Daten des 
Liegenschaftskatasters nach § 14 Abs. 6 Sächsi-
sches Vermessungs- und Katastergesetz (Sächs-
VermKatG) für die Gemarkung Schellenberg in der 
Gemeinde Leubsdorf,für die Gemarkung Gahlenz in 
der Stadt Oederan, für die Gemarkung Hennersdorf 
in der Stadt Augustusburg

Beschluss AUT 019/08./2021
Vorlage AUT 030/2021
Der Ausschuss für Umwelt und Technik beschließt 
für die in der Anlage*  aufgeführten Vorhaben an 
Kreisstraßen und deren Ingenieurbauwerken den 
Maßnahmeplan 2021 für Erneuerungs- und Instand-
haltungsmaßnahmen an Kreisstraßen, welche über 

die pauschale Zuweisung nach § 20a SächsFAG ge-
fördert werden.
(Stimmberechtigte: 19, dafür: 19)
*) = zur Vorlage

gez. Matthias Damm
Landrat

Beschluss JHA 026/07./2021
Vorlage JHA 026/2021
Der Jugendhilfeausschuss des Landkreises Mittelsachsen 
beschließt in Umsetzung der Förderrichtlinie des Säch-
sischen Staatsministeriums für Kultus zur Gewährung 
von Zuwendungen aus dem Investitionsprogramm „Kin-
derbetreuungsfinanzierung“ des Bundes, vorbehaltlich 
der Bereitstellung der notwendigen Haushaltsmittel für 
das Jahr 2021, den Maßnahmeplan einschließlich Re-
serveliste förderfähiger Investitionsmaßnahmen gemäß 
den Anlagen 2* und 3*.
(Stimmberechtigte: 13, dafür: 13)

Beschluss JHA 027/07./2021
Vorlage JHA 027/2021
1. Der Jugendhilfeausschuss beschließt die „Rahmen-

richtlinie zu Vereinbarungen über die Höhe der Kosten 
nach § 77 SGB VIII im Bereich der ambulanten Leis-
tungen der Hilfen zur Erziehung im Landkreis Mittel-
sachsen“ in der neuen Fassung gemäß Anlagen 1* und 
2*. Der Katalog der Rahmenleistungsbeschreibungen 
in Anlage 2* ist Bestandteil der Rahmenrichtlinie.

2. Die Richtlinie tritt mit Wirkung zum 01.03.2021 
in Kraft. Gleichzeitig tritt die Richtlinie vom 
25.11.2020 (Beschluss Nr. JHA 024/06./2020 vom 
10.11.2020) außer Kraft.

 (Stimmberechtigte: 13, dafür: 13)

Beschluss JHA 028/07./2021
Vorlage JHA 028/2021
Der Jugendhilfeausschuss des Landkreises Mittel-
sachsen beschließt, vorbehaltlich der Bereitstellung 
der notwendigen Haushaltsmittel des Landes und des 
Landkreises Mittelsachsen, die maximale Höhe der 
Förderungen von Angeboten und Leistungen nach För-
derrichtlinie Schulsozialarbeit im Haushaltsjahr 2021 
entsprechend der Anlage*.

Die Verwaltung des Jugendamtes wird beauftragt, 
über erforderliche Änderungen von Förderhöhen für 
das Haushaltsjahr 2021 im Rahmen der zur Verfügung 
stehenden Haushaltsmittel des Freistaates Sachsen 
und des Landkreises Mittelsachsen zu entscheiden, 
soweit es die bestätigten 38 Projekte betrifft. Sollte 
darüber hinaus Entscheidungsbedarf bestehen, wird 
der Jugendhilfeausschuss zur Beschlussfassung hin-
zugezogen.
(Stimmberechtigte: 13, davon 1 befangen, dafür: 9, 
dagegen: 0, Stimmenthaltungen: 3)

*) = zur Vorlage

gez. Matthias Damm
Landrat

Amtliche Bekanntmachungen im elektronischen Amtsblatt des Landkreises Mittelsachsen 

Beschlüsse 7. Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses  
vom 1. März 2021

Beschluss der 8. Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik 
vom 24. Februar 2021

Beschlüsse der 7. Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 22. Februar 2021

AMTLICHE MITTEILUNGEN

Straßen werden geflickt

Die Straßen weisen teilweise erhebliche Schäden auf.  Foto: Landratsamt

Beschluss VFA 011/07./2021:
Vorlage VFA 013/2021
Der Verwaltungs- und Finanzausschuss stimmt der 
Bestellung der Mitglieder und Stellvertreter der 
Schiedsstelle nach § 133 des Neunten Buches Sozial-
gesetzbuch gemäß Anlage 1*) zu.
(Stimmberechtigte: 19, dafür: 19, dagegen: 0,  
Enthaltungen: 0)

Beschluss VFA 012/07./2021:
Vorlage VFA 011/2021
Der Verwaltungs- und Finanzausschuss des Land-

kreises Mittelsachsen beschließt zur Förderung 
des bürgerschaftlichen Engagements die Zuwen-
dungen im Haushaltsjahr 2021 entsprechend der  
Anlage 1*).
(Stimmberechtigte: 19, dafür: 15, dagegen: 0,  
Enthaltungen: 4)

*) = zur Vorlage

gez. Matthias Damm
Landrat
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Zwickauer Straße 303
09116 Chemnitz
Telefon 0371 8206046
www.kamin-schlenkrich.de

Wir beraten Sie ehrlich und kompetent und das bereits seit 110 Jahren!

Sichern
Sie sich bis15% Rabatt*auf Kaminöfen undKamineinsätze!Informieren Siesich auf unsererHomepage!
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VERLÄNGERT BIS 
31.MÄRZ 2021!

Die Ergänzung der Bekanntmachung des Kreiswahllei-
ters des Wahlkreises 161 Mittelsachsen wurde am 1. 
März 2021 im Amtsblatt des Landkreises Mittelsach-
sen, Ausgabe 38/2021e, unter www.landkreis-mittel-
sachsen.de/amtsblatt.html veröffentlicht. 

In Ergänzung der Bekanntmachung des Kreiswahlleiters 
über die Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl 
zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 
vom  8. Januar 2021 (Elektronische Ausgabe 08/2021e 
vom 12. Januar 2021 des Amtsblattes des Landkreises 
Mittelsachsen) wird auf spezifische Vorgaben für die 
Aufstellung von Wahlbewerbern sowie für die Wahl von 
Vertretern für die Vertreterversammlungen unter den 
Bedingungen der COVID-19-Pandemie hingewiesen.

Am 26. September 2021 findet die Wahl zum 20. Deut-
schen Bundestag statt. Die Wahl ist nach den Vorschrif-
ten des Bundeswahlgesetzes (BWG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. Juli 1993 (BGBl. I S. 1288, 
1594), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 14. November 2020 (BGBl. I S. 2395), und der 
Bundeswahlordnung (BWO) in der Fassung der Bekannt-

machung vom 19. April 2002 (BGBl. I S. 1376), zuletzt 
geändert durch Artikel 10 der Verordnung vom 19. Juni 
2020 (BGBl. I S. 1328, 1329), vorzubereiten und durch-
zuführen. Der Feststellung des Deutschen Bundestages 
vom 14. Januar 2021, dass die Durchführbarkeit von 
Versammlungen ganz oder teilweise unmöglich ist 
(§ 52 Absatz 4 BWG), folgend hat das Bundesministe-
rium des Innern, für Bau und Heimat mit Zustimmung 
des Deutschen Bundestages durch die Verordnung über 
die Aufstellung von Wahlbewerbern und die Wahl der 
Vertreter für die Vertreterversammlungen für die Wahl 
zum 20. Deutschen Bundestag unter den Bedingungen 
der COVID-19-Pandemie (COVID-19-Wahlbewerberauf-
stellungsverordnung) vom 28. Januar 2021 (BGBl. I S. 
115) Abweichungsmöglichkeiten von den Vorgaben des 
BWG und der BWO zugelassen.

Auf die entsprechenden Vorschriften und die damit 
eröffneten Möglichkeiten, abweichend von den gesetz-
lich bestimmten Verfahren Wahlbewerber bzw. Ver-
treter für die Vertreterversammlungen zu bestimmen, 
wird hiermit ausdrücklich hingewiesen. Ebenfalls hin-
gewiesen wird auf die Hinweise des Bundeswahlleiters 

zur Anwendung der COVID-19-Wahlbewerberaufstel-
lungsverordnung. Diese sind über das Internetangebot 
des Bundeswahlleiters (https://www.bundeswahlleiter.
de/mitteilungen/bundestagswahlen/2021/20210208-
hinweise-covid-19-wahlbewerberaufstellungsvo.html) 
abrufbar.

Ergänzend zu Nummer 3 a) den dem Kreiswahlvor-
schlag beizufügenden Unterlagen der Bekanntmachung 
vom 8. Januar 2021 (Elektronische Ausgabe 08/2021e 
vom 12. Januar 2021 des Amtsblattes des Landkreises 
Mittelsachsen) wird darauf hingewiesen, dass gemäß 
§ 8 der COVID-19-Wahlbewerberaufstellungsverord-
nung die Vorschriften und Muster nach dem Bundes-
wahlgesetz und der Bundeswahlordnung, die sich auf 
die Aufstellung von Wahlbewerbern oder die Wahl von 
Vertretern für die Vertreterversammlungen in Ver-
sammlungen beziehen, für nach den Bestimmungen 
der COVID-19-Wahlbewerberaufstellungsverordnung 
durchgeführte Verfahren entsprechend gelten. Die 
einzureichenden Unterlagen und Nachweise müssen die 
besonderen Umstände der durchgeführten Verfahren 
abbilden. Die Wahlorgane prüfen die Wahlvorschläge 

nach § 8 Abs. 3 COVID-19-Wahlbewerberaufstellungs-
verordnung − soweit von den gesetzlichen Vorgaben 
abgewichen wurde − nach den Vorgaben des BWG und 
der BWO unter Berücksichtigung der Vorschriften der 
COVID-19-Wahlbewerberaufstellungsverordnung. Die 
eingereichten Unterlagen und Nachweise müssen es 
den Wahlorganen ermöglichen, die gesetzlich beauf-
tragte Prüfung durchzuführen, die dem Kreiswahl-
ausschuss nach § 26 BWG bzw. dem Kreiswahlleiter 
nach § 21 Absatz 1, 3, 5 und 6 BWG, die §§ 22 bis 25 
BWG i. V. m. § 25 BWG obliegt. Die Einhaltung der 
maßgeblichen Anforderungen muss deshalb aus der 
Gesamtheit der eingereichten Unterlagen − unabhän-
gig von der konkreten Ausgestaltung des Verfahrens 
− ableitbar sein.

Freiberg, den 26. Februar 2021

gez. Peter Schubert
Kreiswahlleiter

Die Ergänzung der Bekanntmachung des Kreiswahllei-
ters des Wahlkreises 163 Chemnitzer Umland – Erz-
gebirgskreis II wurde am 1. März 2021 im Amtsblatt 
des Landkreises Mittelsachsen, Ausgabe 39/2021e, 
unter www.landkreis-mittelsachsen.de/amtsblatt.html 
veröffentlicht. 

In Ergänzung der Bekanntmachung des Kreiswahllei-
ters über die Einreichung von Wahlvorschlägen für die 
Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. Septem-
ber 2021 vom 1. Februar 2021, zuletzt geändert am 
16. Februar 2021 (öffentlich bekannt gemacht in der 
elektronischen Ausgabe des Amtsblattes des Landkrei-
ses Mittelsachsen Ausgabe 15/2021e vom 1. Februar 
2021 und Ausgabe 26/2021e vom 16. Februar 2021) 
wird auf spezifische Vorgaben für die Aufstellung von 
Wahlbewerbern sowie für die Wahl von Vertretern für 
die Vertreterversammlungen unter den Bedingungen 
der COVID-19-Pandemie hingewiesen.

Am 26. September 2021 findet die Wahl zum 20. Deut-
schen Bundestag statt. Die Wahl ist nach den Vorschrif-
ten des Bundeswahlgesetzes (BWahlG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. Juli 1993 (BGBl. I S. 1288, 

1594), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 14. November 2020 (BGBl. I S. 2395), und der 
Bundeswahlordnung (BWO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 19. April 2002 (BGBl. I S. 1376), zuletzt 
geändert durch Artikel 10 der Verordnung vom 19. Juni 
2020 (BGBl. I S. 1328, 1329), vorzubereiten und durch-
zuführen. Der Feststellung des Deutschen Bundestages 
vom 14. Januar 2021, dass die Durchführbarkeit von 
Versammlungen ganz oder teilweise unmöglich ist (§ 52 
Absatz 4 BWahlG), folgend hat das Bundesministerium 
des Innern, für Bau und Heimat mit Zustimmung des 
Deutschen Bundestages durch die Verordnung über 
die Aufstellung von Wahlbewerbern und die Wahl der 
Vertreter für die Vertreterversammlungen für die Wahl 
zum 20. Deutschen Bundestag unter den Bedingungen 
der COVID-19-Pandemie (COVID-19-Wahlbewerberauf-
stellungsverordnung) vom 28. Januar 2021 (BGBl. I S. 
115) Abweichungsmöglichkeiten von den Vorgaben des 
BWahlG und der BWO zugelassen.

Auf die entsprechenden Vorschriften und die damit 
eröffneten Möglichkeiten, abweichend von den gesetz-
lich bestimmten Verfahren Wahlbewerber bzw. Ver-
treter für die Vertreterversammlungen zu bestimmen, 

wird hiermit ausdrücklich hingewiesen. Ebenfalls hin-
gewiesen wird auf die Hinweise des Bundeswahlleiters 
zur Anwendung der COVID-19-Wahlbewerberaufstel-
lungsverordnung. Diese sind über das Internetangebot 
des Bundeswahlleiters (https://www.bundeswahlleiter.
de/mitteilungen/bundestagswahlen/2021/20210208-
hinweise-covid-19-wahlbewerberaufstellungsvo.html) 
abrufbar.

Ergänzend zu Ziffer II Wahlvorschläge, Punkt 2 Inhalt 
und Form der Bekanntmachung vom 1. Februar 2021, 
zuletzt geändert am 16. Februar 2021 (öffentlich 
bekannt gemacht in der elektronischen Ausgabe des 
Amtsblattes des Landkreises Mittelsachsen Ausgabe 
15/2021e vom 1. Februar 2021 und Ausgabe 26/2021e 
vom 16. Februar 2021) wird darauf hingewiesen, dass 
gemäß § 8 COVID-19-Wahlbewerberaufstellungsver-
ordnung die Vorschriften und Muster nach dem Bun-
deswahlgesetz und der Bundeswahlordnung, die sich 
auf die Aufstellung von Wahlbewerbern oder die Wahl 
von Vertretern für die Vertreterversammlungen in Ver-
sammlungen beziehen, für nach den Bestimmungen 
der COVID-19-Wahlbewerberaufstellungsverordnung 
durchgeführte Verfahren entsprechend gelten. Die ein-

zureichenden Unterlagen und Nachweise müssen die 
besonderen Umstände der durchgeführten Verfahren 
abbilden. Die Wahlorgane prüfen die Wahlvorschläge 
nach § 8 Abs. 3 CO-VID-19-Wahlbewerberaufstellungs-
verordnung − soweit von den gesetzlichen Vorgaben 
ab-gewichen wurde − nach den Vorgaben des BWahlG 
und der BWO unter Berücksichtigung der Vorschriften 
der COVID-19-Wahlbewerberaufstellungsverordnung. 
Die eingereichten Unterla-gen und Nachweise müs-
sen es den Wahlorganen ermöglichen, die gesetzlich 
beauftragte Prüfung durchzuführen, die dem Kreis-
wahlausschuss nach § 26 BWahlG bzw. dem Kreis-
wahlleiter nach § 25 BWahlG obliegt. Die Einhaltung 
der maßgeblichen Anforderungen muss deshalb aus der 
Gesamtheit der eingereichten Unterlagen − unabhän-
gig von der konkreten Ausgestaltung des Verfahrens 
− ableitbar sein.

Annaberg-Buchholz, den 1. März 2021

gez. Bastian
Kreiswahlleiter

Ergänzende Bekanntmachung des Kreiswahlleiters des Wahlkreises 161 Mittelsachsen über die Einreichung von Wahlvorschlägen  
für die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021

Ergänzende Bekanntmachung des Kreiswahlleiters des Wahlkreises 163 Chemnitzer Umland − Erzgebirgskreis II über die Einreichung von 
Wahlvorschlägen für die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 vom 1. März 2021

Amtliche Mitteilungen

KURZ NOTIERT

Der Zweckverband Kriebsteintal-
sperre (ZVK) sucht Unterstützung 
und hat eine Stellenausschreibung 
für die Verwaltung veröffentlicht. 
Aufgabenschwerpunkte sind bei-
spielsweise die Angebotserstellung 
für Tagesausflüge oder die Führung 
der Hauptkasse. Geboten wird ein 
unbefristeter Arbeitsvertrag in 
Vollzeit. Die Ausschreibung ist un-
ter www.kriebsteintalsperre.de 
veröffentlicht. 

Unterstützung gesucht

Mit dem Jahreswechsel endete in 
der Region Klosterbezirk Altzella 
das Förderprogramm LEADER für 
den Zeitraum 2014 bis 2020. Jetzt 
wird diese Periode ausgewertet. 
Interessierte können bei einer an-
onymen Umfrage Hinweise und 
Wünsche zum bisherigen und zu-
künftigen Fördergeschehen geben. 
Sie ist bis 12. April im Internet unter  
www.klosterbezirk-altzella.com 
abrufbar. Bei Bedarf kann der Frage-
bogen auch als Ausdruck beim Regio-
nalmanagement angefragt werden. 
Dies ist per E-Mail über moeller@ 
klosterbezirk-altzella.de oder unter 
Telefon 03431 6788721 möglich.

Umfrage zu LEADER
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In seinem aktuellen Infoschreiben 
warnt der Staatsbetrieb Sachsen-
forst vor den Gefahren für den 

Weiterhin Gefahr durch Schadinsekten im Wald

Diese Markierung weist einen mit dem Bor-
kenkäfer befallenen Waldbestand aus.  
 Foto: Landratsamt

Der traditionelle Saisonauftakt 
des Mittelsächsischen Kultur-
sommers an der Talsperre 
Kriebstein, bei dem die Mär-
chenfiguren gemeinsam mit 
dem Osterhasen jedes Jahr für 
großen Andrang gesorgt haben, 
muss auch in diesem Jahr lei-
der ausfallen. 
Grund ist die Corona-Lage und 
auch die Bauarbeiten zum 
Umbau des Hafens an der Tal-
sperre. Diese sind noch nicht 
abgeschlossen. 
Deshalb können auch die Schif-
fe zu Ostern noch nicht fahren. 
Auf ein Wiedersehen mit den 
lebendig gewordenen MISKUS-
Märchenfiguren können die 
kleinen und großen Fans trotz-
dem weiterhin hoffen. 
Der Termin für die „Burg der 
Märchen“ auf der Burg Krieb-
stein am 10. und 11. Juli 2021 
sowie die anderen bereits seit 
dem vergangenen Jahr geplan-
ten Festivalveranstaltungen 
stehen zum jetzigen Zeitpunkt 
im Plan. Allerdings muss nach 
Angaben des Kultursommers im 
Lauf der Saison auch kurzfris-
tig mit Änderungen gerechnet 
werden. 
Aktuelle Informationen gibt es 
unter www.miskus.de.

Kriebstein: kein 
Saisonstart an der 
Talsperre

Wald. So werde der Borkenkäfer 
in den kommenden Wochen wie-
der aktiv. „Mit zunehmenden Ta-
gestemperaturen werden ab April 
die in der Bodenstreu und bei ei-
nem sehr zeitigen Frühlingsbe-
ginn bereits Ende März die unter 
der Rinde noch stehender Bäu-
me überwinternden Borkenkäfer 
wieder aktiv“, heißt es darin. 
Der Schwärmflug beginne unter 
Umständen noch zeitiger. Durch 
die Trockenheit der letzten Jah-
re sei es auch beim Laubholz zu 
Absterbeerscheinungen und einer 
Besiedelung durch Schadorganis-
men gekommen. Es bleibe also 
weiterhin wichtig, das Gesche-
hen aufmerksam zu beobachten 
und beim Auftreten der bekann-
ten Symptome tätig zu werden. 

Abhängig vom Witterungsverlauf 
werde das Schadgeschehen auch 
bei Kiefern und Lärchen weiter 
voranschreiten. 
Bei weiter gering ausfallenden 
Niederschlagsmengen könnten 
auch Laubhölzer zunehmend 
durch Trockenheit direkt geschä-
digt oder für andere Schadfak-
toren anfällig werden. Deshalb 
sollten die Waldbesitzer ihren 
Bestand untersuchen und bei-
spielsweise auf Einbohrlöcher in 
der Rinde, auffälligen Harzfluss, 
Bohrmehl, Spechtabschläge und 
im Frühjahr auf nicht austreiben-
de Laubbäume achten. 
Informationen und Hilfestellun-
gen gibt es beispielsweise im 
Waldbesitzer-Portal unter www.
sachsenforst.de.

Der Landkreis im Internet:

www.landkreis-
mittelsachsen.de
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WIR SIND WEITERHIN FÜR SIE DA!
Viele Grüße und bleiben Sie gesund.

AQUA NOSTRA eG.
Gersdorf 23, 09661 Striegistal
Tel. +49 34 322 / 40 423
Web: www.aqua-nostra.de
E-mail: info@aqua-nostra.de

Stromlose Kläranlagen   PKA ELSA · Eco� o · Clearfox

LAGUNA NOSTRA Schwimmteiche

AKTUELLER PREIS AUF ANFRAGE
Halbsteine und Gemisch

Bündelbrikett 25 kg und 10 kg
Holzbrikett 10 kg ab 2,30 €
Holzpellett 15 kg ab 3,50 €

Steinkohle 25-50 mm / Koks 10-40 mm
Anthrazit Nuss 5 (6-12 mm)

UNION BRIKETTSommerpreise
ab 15. 03. 2021

UNION BRIKETT
AKTUELLER PREIS AUF ANFRAGE

Halbsteine und Gemisch
Bündelbrikett 25 kg und 10 kg

Steinkohle 25 – 50 mm/Koks 10 – 40 mm
Anthrazit Nuss 5 (6 – 12 mm)

Holzbrikett 10 kg 
ab 2,30 €/deutsche Ware
1 Palette (96 Sack) auf Hof gestellt 220,85 €

Holzpellet 15 kg 
ab 3,80  €/deutsche Ware
1 Palette (66 Sack) auf Hof gestellt 250,70 €

Kaminholz/Anfeuerholz
Sackware

Brennstoffhandel K. Wetzel
Frauensteiner Str. 4b - 09627 Bobritzsch
Telefon 037325 / 92636

AKTUELLER PREIS AUF ANFRAGE
Halbsteine und Gemisch

Bündelbrikett 25 kg und 10 kg
Holzbrikett 10 kg ab 2,30 €
Holzpellett 15 kg ab 3,50 €

Steinkohle 25-50 mm / Koks 10-40 mm
Anthrazit Nuss 5 (6-12 mm)

UNION BRIKETT

Wir wünschen unseren Kunden ein FROHES OSTERFEST und erholsame Feiertage!

Pappelallee 17 • 09661 Hainichen/OT Riechberg
Funk (01 74) 3 04 60 07 • Fax (03 72 07) 8 84 56

Mobilsägewerk
Matthias Kunze

Lohnschnitt
Verkauf von Schnittholz, 
Bauholz, Hobelware 
und Kaminholz

GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU
• Pflanzungen, Garten- und 
 Rasenpflege
• Pflasterarbeiten und 
 Natursteinmauern,
• Zaun-, Wege- u. Terrassenbau
• Baumpflege, Gehölz- und 
 Heckenschnitt
• Teichbau
• Bagger-und Erdarbeiten

www.galabau-kunze.de

Pappelallee 18a  •  09661 Hainichen/OT Riechberg 
Telefon 03 72 07/8 88 99  •  Telefax 03 72 07/8 84 56

 www.wm - aw.de

Wir kaufen
Wohnmobile + Wohnwagen

 03944 - 36160

Anzeigen

Anzeigen
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Wir sind für Sie da:

 Mo – Fr 9 – 17 Uhr
 Do 9 – 20 Uhr
 Sa 9 – 14 Uhr

Qualität seit über 125 Jahren

Polstermöbel GmbH

Polstermöbel auf Maß
Reparaturen & Restaurierung

Rundumservice

Hauptstraße 16
09306 Erlau/OT Schweikershain

✆ 037382/8560
 info@hinkelmann-polstermoebel.de
 www.hinkelmann-polstermoebel.de

Reparaturen & Restaurierung

 www.hinkelmann-polstermoebel.de www.hinkelmann-polstermoebel.de

kompakt • vielseitig • praktisch • zeitloskompakt • vielseitig • praktisch • zeitlos

Unser ModellUnser Modell

Wer kennt sie noch?Wer kennt sie noch?

„Dagmar“„Dagmar“

Umsichtig handeln, Ruhe bewahren

Dekra Automobil GmbH – Außenstelle Döbeln 
Dresdner Str. 30B, 04720 Döbeln 
Telefon: 03431/60 810-0, Telefax: 60 810-10 
E-Mail: doebeln.automobil@dekra.com

Dekra Automobil GmbH – Außenstelle Freiberg 
Am Rotvorwerk 14, 09599 Freiberg 
Telefon: 037322/594-0, Telefax: 594-10 
E-Mail: freiberg.automobil@dekra.com

Kontaktieren Sie uns zu unseren 
Service-Zeiten:  
Montag – Freitag 9:00 – 18:00 Uhr 
Samstag 9:00 – 12:00 Uhr 

Alle Personen, die nicht die Unfallstelle sichern oder Ersthilfe für 
die Verletzten leisten, müssen die Fahrbahn verlassen und sich 
an einen sicheren Ort begeben, auf Autobahnen und Landstraßen 
z.B. hinter die Leitplanke. Bei Dunkelheit, müssen die Fahrzeuge 
beleuchtet werden. „Wichtig ist“, so Andreas Ludewig, Fachabtei-
lungsleiter Gutachten an der DEKRA Niederlassung Chemnitz, „die 
anderen Verkehrsteilnehmer rechtzeitig auf die Unfallstelle auf-
merksam zu machen. Dazu muss das Warndreieck in angemessener 
Entfernung vor dem Unfallort aufgestellt werden. Auf Landstraßen 
wenigstens 100 Meter, auf Autobahnen mindestens 200 Meter vor der 
Unfallstelle. Häufig passieren Unfälle an unübersichtlichen Straßen-
abschnitten in Kurven oder an Bergkuppen. In diesem Fall muss das 
Warndreieck vor dem Sichthindernis platziert werden. Selbst sollte 
man es nicht versäumen, die vorgeschriebene Warnweste anzulegen.“  

Jetzt ist Zeit, Polizei und Rettungsdienst (Notruf 112) 
zu benachrichtigen, bevor man sich um die Verletzten 
kümmert. Ist kein Handy da, weisen Pfeilmarkierungen 

an Leitpfosten der Bundesstraßen und Autobahnen den Weg zur 
nächsten Notrufsäule. Beim Anruf sollte man die Antworten auf 

die fünf großen „W-Fragen„ parat haben: Wo geschah der Unfall? 
Was ist geschehen? Wie viele Personen sind verletzt? Welcher 
Art sind die Verletzungen? Warten Sie auf Rückfragen!

Für die Aufklärung des Unfalles ist es gut, wenn Zeugen benannt 
werden können. Dazu müssen die Personalien und ggf. das amtliche 
Kennzeichen des Fahrzeuges der Zeugen festgehalten werden. Un-
fälle mit Privatfahrzeugen ohne Personenschaden und mit geringer 
Schadenshöhe unter 1000 €  müssen nicht unbedingt durch die Polizei 

aufgenommen werden. „In solchen Fällen“, so Andreas Ludewig, 
„sollten die Unfallbeteiligten selbst die Beweise sichern. Am besten 
ist es, die Unfallstelle von verschiedenen Seiten zu fotografieren“. 
Die Positionen der beteiligten Fahrzeuge sollten auf der Fahrbahn 
markiert werden. In einer Skizze müssen dann die Fahrzeug- 
positionen und die Kennzeichen der Fahrzeuge festgehalten werden. 
Nach dem Räumen der Unfallstelle gilt es nochmals Fotos unter 
Einbeziehung definierter Punkte wie Fahrbahnmarkierungen Bord-
steinfugen, Schachtdeckel, Signalmasten o. ä. zu schießen. Zu foto- 
grafieren sind auch die Beschädigungen an den Fahrzeugen. Sind 
sie nicht Schuld am Unfall und hat ihr Fahrzeug einen Schaden, dann  
können sie sich auch an die Döbelner DEKRA-Experten wenden.  

Die unabhängigen und neutralen Sachverständigen 
von DEKRA Döbeln erstellen ein professionelles 
Schadengutachten, das zur Klärung von Sachverhalten 

sowie der Sicherung von Ansprüchen beiträgt. Des Weiteren dienen 
die von einem DEKRA Sachverständigen erstellten Gutachten der 
Feststellung des tatsächlichen Schadenumfanges nach einem 
Verkehrsunfall sowie der Beweissicherung.

Unfallschaden –
was nun?
RATGEBER von DEKRA Chemnitz

Wenn es gekracht hat, ist Stress bei den Beteiligten angesagt. Umso 
wichtiger ist es, bestimmte Verhaltensregeln einzuhalten. Vor allem gilt 
es, besonnen und ruhig zu handeln und schnell die Unfallstelle zu sichern.  
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Kreiskrankenhaus Freiberg gGmbH
Donatsring 20, 09599 Freiberg
Telefon 03731 77-0
Telefax 03731 77-2399

Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe
frauenklinik@kkh-freiberg.de

Wir möchten, dass sich Frauen wohlfühlen
Die Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Kreiskrankenhaus Freiberg ist modern und gut ausgestattet. Es wird das ge-
samte Spektrum sowohl diagnostischer als auch therapeutischer Möglichkeiten angeboten.

Im Bereich der Geburtshilfe bieten wir
eine umfangreiche Pränataldiagnostik
sowie die Betreuung von Patientinnen
mit Risikoschwangerschaften an. Bei
uns können Frauen ab der vollendeten
32. Schwangerschaftswoche entbinden.

Jährlich erblicken in unserem Haus ca.
750 Kinder das Licht der Welt. Eine fa-
milienorientierte und ganz individuelle
Betreuung unter der Geburt ist uns,
einem erfahrenen Team von Ärztinnen,
Beleghebammen, Pflegekräften derWo-
chenstation und den Mitarbeitern der
Kinderklinik, äußerst wichtig. Hebam-
men und Ärztinnen arbeiten Hand in
Hand zusammen, um Ihnen ein ange-
nehmes und sicheres Umfeld zu schaf-
fen, in dem Sie ihr Kind zur Welt brin-
gen können. Für eine umfassende Ver-
sorgung der Neugeborenen und Früh-
chen arbeiten wir eng mit der hausei-

genen Kinderklinik zusammen, sodass
rund um die Uhr ein Kinderarzt zur
Stelle ist. Auch Babys in Beckenendla-
ge oder Mehrlinge können bei uns auf
natürlichem Weg das Licht der Welt
erblicken.

Auch im Bereich der Frauenheilkunde
möchten wir Frauen helfen, sich schnell
wieder wohl zu fühlen. Wir bieten eine
umfassende Diagnostik und die Thera-
pie gut- und bösartiger Erkrankungen
der Brust und Genitalorgane an und ar-
beiten eng mit dem Brustzentrum der
Uniklinik Dresden zusammen. Bei Ver-

änderungen der weiblichen Genitalor-
gane erhalten Frauen bei uns vielfältige
Möglichkeiten der konservativen The-
rapie sowie ein breites Spektrum ope-
rativer Verfahren. Es kommen endosko-
pische, vaginale oder kombinierte Ope-
rationsmethoden nach sorgfältiger Pla-
nung zum Einsatz. Vor allem bei Be-
ckenbodenschwäche und Inkontinenz-
erkrankungen möchten wir Frauen ei-
ne individuelle Therapie anbieten.

Wenn der Beckenboden schwächelt

Im Laufe des Lebens können verschie-
dene Faktoren wie schwere körperliche
Arbeit, Geburten, Alter sowie eine ge-
netische Anfälligkeit zur Instabilität der
Beckenbodenhaltemechanismen füh-
ren. Normalerweise werden die Orga-
ne des sogenannten kleinen Beckens,
die Gebärmutter, die Blase und Teile
des Darmes, fest in ihrer Position ge-
halten. Ist die Beckenbodenmuskulatur
und der Halteapparat allerdings ge-
schwächt, können diese Organe ab-
sinken. Die Folgen einer solchen Sen-
kung können unterschiedlich sein und
bis hin zu einem Vorfall der Genitalor-
gane reichen und auch zu Blasen- und
Darmentleerungsstörungen führen.Pa-
tientinnen, die sich mit dieser Proble-
matik bei uns vorstellen, erhalten in Ko-
operation mit weiteren Fachabteilun-
gen des Hauses eine umfassende
fachliche Untersuchung sowie einen in-
dividuell auf sie zugeschnittenen The-
rapieplan.

Welche operativen Methoden bietet
unsere Klinik an?
Jeder Patientin wird eine sorgfältige
Untersuchung und darauf basierend
ein angepasster Therapieplan ange-
boten. Hierbei werden sowohl die Le-
bensaktivität und das Alter, als auch
die Familienplanung und die Sexualität
und darüber hinaus weitere Faktoren
berücksichtigt. Bei einer Blasenentlee-
rungsstörung wird zuerst eine urody-
namische Messung durchgeführt. Ent-
sprechend den Ergebnissen erhält die
Patientin anschließend einen maßge-
schneiderten Therapieplan angeboten.
Bei einer Schwächung des Halteappa-
rats bieten wir Alternativen zum Bin-
degewebsersatz an.GeschwächtesBin-
degewebe kann sowohl durch körper-
eigenes als auch durch künstliches Ge-
webe ersetzt werden. Diese operativen
Eingriffe erfolgen vorwiegend mittels
minimal-invasiverTechniken,der soge-
nannten Schlüssellochchirurgie. Da-

durch sollen große Narben am Bauch
sowie in der Scheide vermieden werden.

Wann machen sich erste Erfolge be-
merkbar?
Nach operativen Eingriffen stellen sich
in der Regel schnell erste Ergebnisse
ein.Oftmals verspürendiePatientinnen
schon am nächsten Tag deutliche Ver-
besserungen. Eine Patientin sagte am
ersten postoperativen Tag: „Zum ers-
ten Mal nach vielen Jahren kann ich
meinen Kaffee im Sitzen ohne Schmer-
zen genießen.“

Nach erfolgter Operation bleiben unse-
re Patientinnen weiterhin unter unserer
Beobachtung. Wir empfehlen Kontroll-
untersuchungen nach 3, 6 und 12 Mo-
naten. So können wir die Ergebnisse
weiterhin verfolgen und gegebenenfalls
Therapieoptionen anpassen.
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Unser Sekretariat
erreichen Sie unter:
Telefon 03731 77-2668

frauenklinik@kkh-freiberg.de

Anmeldungen für
unsere Sprechstunden:
Telefon 03731 77-2078

CHEFARZT

Wladimir Schwabauer
Facharzt für Frauenheilkunde
und Geburtshilfe, MIC II

OBERÄRZTIN

Dr. med. Martina Sperling
Fachärztin für Frauenheilkunde
und Geburtshilfe, DEGUM II,
Pränataldiagnostik

OBERÄRZTIN

Jeannette Schulze
Fachärztin für Frauenheilkunde
und Geburtshilfe, Urodynamik

OBERÄRZTIN

Dr. med. Martina Cordts
Fachärztin für Frauenheilkunde
und Geburtshilfe, Mamma-
chirurgie und -sprechstunde

Unsere Experten für Sie:
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